
verursacht zusätzliche Aufwendungen der Ge
meinden, deren Höhe Jedoch nicht geschätzt 
werden kann.

5. Die M ehraufwendungen auf Grund dieses Ge
setzes gegenüber den bereits bisher nach dem 
Ersten Ausbildungsförderungsgesetz und der 
Studienförderung nach dem Honnefer und Rhön- 
dorfer Modell von Bund und Ländern erbrachten 
Leistungen sind im wesentlichen durch die stei
gende Zahl von Auszubildenden, zu einem ge
ringeren Teil durch die Anpassung der Förde
rungssätze an die gestiegenen Lebenshaltungs
kosten begründet. Eine nennenswerte Auswir
kung auf Preise und Preisniveau dürfte daher 
von diesem Gesetz nicht ausgehen.
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Punkt 6 der Tagesordnung:

Entwurf eines Bundesgesetzes über individu
elle Förderung der Ausbildung (Bumiesaus- 
bildungsförderungsgesetz) — BAföG — 
(Drucksache 61/71).

Die Berichterstattung für den federführenden Aus
schuß für Jugend, Familie und Gesundheit über
nimmt für den krankheitshalber verhinderten M ini
ster W ickelmayr Herr M inister Becker.

Becker (Saarland), Berichterstatter: H err Präsi
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Für den federführenden Ausschuß für Jugend, Fa
milie und Gesundheit darf ich Ihnen in Vertretung 
des krankheitshalber verhinderten Berichterstatters, 
M inister Dr. Wickelmayr, über den Entwurf des 
Bundesgesetzes über individuelle Förderung der 
Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 
berichten. Der Ausschuß begrüßt es, daß mit dem 
vorliegenden Entwurf die N euordnung der Ausbil
dungsförderung zum Zwecke der Sicherstellung der 
beruflichen Chancengleichheit junger Menschen 
endlich in Angriff genommen wird. Das vorgesehene 
Gesetz soll an die Stelle des Ersten Gesetzes über 
individuelle Förderung der Ausbildung vom 19. Sep
tem ber 1969 treten. Die Vorlage sieht einen Ausbau 
des Systems der Ausbildungsförderung vor; sie 
schließt auch die Regelung der Förderung im Hoch
schulbereich — bisher Honnefer Modell — mit ein. 
Lassen Sie mich die bedeutsam sten Regelungen kurz 
heraussteilen. Die Förderung der Praktika soll er
w eitert werden. Die Teilnahme an Fem unterrichts- 
lehrgängen und die Ausbildung im europäischen 
Ausland sollen nunm ehr gefördert werden, über-

n



(A) durchschnittliche Leistungen sollen nicht mehr Vor
aussetzung der Förderung sein. Das Pflichtdarlehen 
soll herabgesetzt werden. Ferner ist vorgesehen, 
das Vermögen nur noch dann anzurechnen, wenn 
die Pflicht besteht, Verm ögensteuer zu zahlen. 
Außerdem sollen feste Einkommensfreibeträge für 
Ehegatten und Kinder eingerichtet werden und die 
K inderfreibeträge nach dem Alter gestaffelt werden. 
Bei Konflikten zwischen dem Auszubildenden und 
dem Unterhaltspflichtigen wird der Forderungsbe
trag im voraus geleistet. Die Beträge der Förde- 
rim gsleistungen sollen erhöht werden. Ein Teil der 
Verbesserungen wird am 1. Oktober 1971 in Kraft 
treten; im übrigen ist vorgesehen, den Beginn der 
Förderung durch ein besonderes Gesetz festzulegen.

Der Entwurf sieht ferner vor, daß für die Bestim
mung der Zuständigkeit der Ausbfidungsförderungs- 
Ämter nicht mehr der W ohnsitz, sondern der Ort 
der Ausbildung maßgebend ist. Der federführende 
Ausschuß war hier der Meinung, anders als im ter
tiären Bildungsbereich sei im Sekundarschulbereich 
die Einhaltung des W ohnortprinzips zweckmäßig, 

P  weil hier Fragen der Einkommensfeststellung und 
Einkcmmensanrechnung im Vordergrund stünden.

Die Ausgaben, die bei der Ausführung des Ge
setzes entstehen, sollen künftig vom Bund zu 65 °/o, 
von den Ländern zu 35 %  getragen werden. Hier 
schlägt der federführende Ausschuß im Einklang 
mit dem  Finanzausschuß statt dessen ein Beteili- 
gungsveuhäUms 75 zu 25 vor im Hinblick auf die 
mit Sicherheit zu erw artenden und ganz überw ie
gend die Haushalte der Länder belastenden weite-

(B) reu A usgabesteigerungen im Bildungsbereidi.

Der Ausschuß regt an, im weiteren Gesetzge- 
bungsverfahren zu prüfen, ob nicht der Zeitpunkt, 
von dem ab Leistungen nach diesem Gesetz zu er
bringen. sind, vom Oktober 1971 auf einen späteren 
Zeitpunkt — etw a 1. 1. 1972 — hinausgeschoben 
werden sollte. Er ist der Auffassung, nach der V er
abschiedung des Gesetzes müsse den das Gesetz 
ausführenden Ländern ein ausreichender Zeitraum 
für die V orbereitung der Durchführung zur Ver- 

P  fügung stehen. Selbst wenn bei Inanspruchnahme 
elektronischer Verarbeitungsanlagen der Programm
ablaufplan parallel zur Gesetzgebungsarbeit entwik- 
kelt werde, sei eine endgültige Programmierung erst 
nach Kenntnis des verabschiedeten Gesetzes mög
lich. Ferner seien in den Ländern Ausführungsge
setze erforderlich, die von den Regierungen erst 
nach Verkündung des Bundesausbildungsförderungs
gesetzes bei den. Landtagen eingebracht werden 
könnten.

Der Ausschuß bittet ferner die Bundesregierung, 
zu prüfen, ob das Gesetz nicht in seiner Gesamtheit 
zu e i n e m Zeitpunkt in Kraft treten könnte.

Zu den zahlreichen weiteren Änderungsvorschlä
gen, die der federführende Ausschuß für Jugend, Fa
milie und Gesundheit und die übrigen Ausschüsse 
für notwendig halten und mit denen auch die Be
seitigung von Verschlechterungen, die sich gegen
über dem bisher geltenden Recht in Einzelfällen er
geben könnten, bezweckt wird, verweise ich auf 
die Drucksadie 61/1/71.

Namens des federführenden Ausschusses bitte (Q 
ich das Hohe Haus, zu dem Gesetzentwurf entspre
chend den Empfehlungen des Ausschusses Stellung 
zu nehmen.

Präsident Kosdinick: Besten Dank, Herr Kol
lege Becker! Als M itberichterstatter hat Herr Mi
nister W ertz das Wort.

Minister Wertz (N ordrhein-W estfalen), Bericht
erstatter: Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Bei den Beratungen des Finanzausschusses, für den 
ich beridite, haben die finanziellen Auswirkungen 
des Entwurfs im Vordergrund gestanden. Die Ge
samtbelastung des Bundes und der Lander im Be
reich der durch den vorliegenden Entwurf geregel
ten Ausbildungsförderung wird im Jahre 1972 vor
aussichtlich 1 064 000 000 DM betragen, wovon 400 
Millionen oder — abgerundet — 35 vom Hundert 
auf die Länder entfallen. Die Ihnen vom Herrn Be
richterstatter des federführenden Ausschusses ge
schilderten m ateriellen und strukturellen Verbesse
rungen und weit mehr noch die wachsende Zahl 
der nach dem Entwurf anspruchsberechtigten Schü
ler und Studenten werden schon bis 1974 die zu 
erwartenden Gesamtkosten auf fast 1,5 M illiarde 
DM ansteigen lassen.

Im Unterschied zum gegenwärtigen System der 
Ausbildungsförderung, das neben der gemeinsamen 
Finanzierung durdi Bund und Länder für beide audi 
die ungeteilte Last der Kostentragung kennt, sieht 
§ 56 Abs. 1 des Entwurfs vor, daß der gegenw ärti
gen tatsächlichen Belastung entsprechend, die ge
samten nach dem Gesetz zu gew ährenden Geld- p )  
leistungen vom Bund zu 65 und von den Ländern 
zu 35 v. H. getragen werden. Für die von der Bun
desregierung vorgesehene Kostentragungsregelung 
könnte sprechen, daß sie den finanziellen Status quo 
festschreibt. Dennoch ist der Finanzausschuß der Auf
fassung, daß das bisherige Belastungsverhältnis 
zugunsten einer auf 25 v. H. herabgesetzten Länder
quote geändert werden sollte. Der schon jetzt be
rechenbare künftige Mehrbedarf, mehr noch andere 
erst grob vorauszuschätzende Belastungen zwingen 
die Länder, ihr finanzielles Engagement in v ertre t
baren Grenzen zu halten, besonders dann, wenn 
ihre Kostenbeteiligung wie hier gemäß Art. 104 a 
Abs. 3 Satz 1 GG nicht bindend vorgeschrieben ist.

Zwei Länder haben im Finanzausschuß die Über
nahme der vollen Kostentragung durch den Bund 
unter Hinweis darauf gefordert, daß die indivi
duelle Ausbildungsförderung Bundesaufgabe sei. 
Diesem Antrag hat sich die M ehrheit des Finanz
ausschusses aus zwei Gründen nicht anschließen 
können. Einmal würden die Länder mit dem Absin
ken der Beteiligungsquote unter 25 v. H. ihre auch 
von der Bundesregierung gewünschte M itverant
wortung für die individuelle Ausbildungsförderung 
und ihre M itwirkungsrechte nach Art. 104 a Abs. 3 
Satz 3 GG verlieren; zum anderen wäre, wie auch 
der V ertreter der Bundesregierung vor dem Finanz
ausschuß erklärt hat, der Gesetzentwurf damit ohne 
politische Chance, das heißt ohne ausreichende 
Deckung.



(A) Andererseits ist der Finanzausschuß der Überzeu
gung, daß — entgegen der von der Bundesregierung 
geäußerten Ansicht — die von ihm vorgeschlagene 
Senkung der Interessenquote auf 25 v. H. die Durch
führung des Gesetzes nicht vereiteln müßte. Die 
dem Bund dadurch entstehenden M ehrkosten — sie 
steigen von rund 100 M illionen DM im Jahre 1972 
auf etwa 150 Millionen DM im Jahre 1974 — sind 
nach Auffassung des Finanzausschusses nicht von so 
erheblichem Gewicht, daß daran die Neuordnung 
der Ausbildungsförderung scheitern dürfte.

Ich darf Sie deshalb bitten, der vom Finanzaus
schuß empfohlenen Fassung des § 56 Abs. 1, die 
auch vom federführenden Ausschuß vorgeschlagen 
wird, Ihre Zustimmung zu geben.

Aus den weiter Ihnen vorliegenden Empfehlungen 
und W idersprüchen des Finanzausschusses möchte 
ich noch zwei hervorheben. Der Vorschlag, den § 11 
Abs. 3 ersatzlos zu streichen, ist von der Sorge ge
tragen, daß jeder Verzicht auf die elternabhängige 
Förderung — hier von der Bundesregierung für die 
Besucher von Abendgymnasien und Kollegs vorge
sehen — unübersehbare Kostenfolgen hätte, da die 
Interessenlage bei vielen anderen Schülern und Stu
denten identisch ist. Im übrigen hat der Finanzaus
schuß bedacht, daß, solange die Unterhaltsverpflich
teten Steuerbegünstigung durch Kinderfreibeträge 
für denselben Tatbestand erhalten, eine ungerecht
fertigte Doppelförderung entstehen würde.

Bei der Empfehlung, den Bedarfssatz für die aus
wärtige Unterbringung von Realschülern und Gym- 

(B nasiasten der Klassen 5 bis 9 nach § 12 Abs. 2 
Satz 1 von 320 DM auf den Regelbetrag von 160 DM 
herabzusetzen, hat der Finanzausschuß vor allem 
berücksichtigt, daß es sowohl gegenüber den in der 
Familie wohnenden gleichaltrigen Mitschülern, die 
überhaupt nicht gefördert werden, als auch gegen
über den Schülern ab Klasse 10, die für die aus
wärtige Unterbringung ebenfalls nur 160 DM als 
Erhöhungsbetrag zum Grundbetrag erhalten, unge
recht erscheint, diesen Vorschlag zu verwirklichen.

Präsident Koschnick: Ich danke sehr. — Das 
W ort hat Herr M inisterpräsident Dr. Lemke.

Dr. Lemke (Schleswig-Holstein): Ich möchte nur 
eine Erklärung zu Protokoll *) geben.

Präsident Koschnick: Herr M inisterpräsident 
Dr. Lemke gibt eine Erklärung zu Protokoll.

W ird w eiter das W ort gewünscht? — Bitte sehr, 
H err S taatssekretär W estphal!

Westphal, Parlam entarischer Staatssekretär beim 
ßundesm inister für Jugend, Familie und Gesund
heit: H err Präsident! Meine Damen und HerrenI 
Darf .ich zunächst ein W ort der Entschuldigung für 
Frau S t r o b e l  sagen, die eigentlich dieses Geset
zeswerk hier vor Ihnen vortragen wollte; aber Sie 
wissen sicher, daß drüben im anderen Teil dieses

Parlamentsgebäudes Frau Strobel heute die große 
gesundheitspolitische Debatte zu bestreiten hat —- 
eine andere große Sache, die aus diesem Hause 
kommt!

1 Meine Damen und Herren, eines der Reform V o r 
haben, dem die Bundesregierung besondere Bedeu
tung beimißt, ist es, ein  umfassendens bundesein- 
heiüiches System d e r  individuellen Ausbildungsför
derung zu schaffen, um dadurch dem jungen Men
schen von den m ateriellen Voraussetzungen her die 
Nutzung aller Ausbildungsmöglichkeiten zu eröff
nen, die seiner Neigung, seiner Eignung und selbst
verständlich auch seiner Leistung entsprechen.

Dieses große Ziel kann verständlicherweise nicht 
in einem Zuge verwirklicht werden, nicht durch 
einen einzigen gesetzgeberischen Akt. Es bedarf 
hierzu vielmehr eines langjährigen Bemühens meh
rerer aufeinanderfolgender Schritte.

Um so mehr begrüßen wir es in der Bundesregie
rung, daß mit dem Bundesausbildungsförderungs
gesetz, dessen Entwurf Gegenstand Ihrer heutigen 
Beratung ist, ein wesentlicher neuer Schritt getan 
werden kann. Am 1. Juli 1970 ist das Erste Ausbil
dungsförde rungs ge setz in Kraft getreten, das die 
individuelle Förderung der Schüler der weiterfüh- 
renden allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen und insbesondere auch der Ausbildungs
stätten  des Zweiten Bildungsweges bundeseinheit
lich regelte.

Durch den vorliegenden Entwurf des Bundesaus
bildungsförderungsgesetzes sollen nunm ehr die 
Studierenden der Höheren Fachschulen, Akademien 
und Hochschulen in das einheitliche System der in 
dividuellen Ausbildungsförderung einbezogen wer
den.

In dem Entwurf geht es freilich nicht nur um eine 
Erweiterung dieses Systems und die Ablösung eines 
verfassungsrechtlich nicht mehr zulässigen V erw al
tungsabkommens; es sind auch — ausgehend von 
den bestehenden Regelungen in den Ländern und 
beim Bund — strukturelle und gewisse finanzielle 
Verbesserungen der Leistungen vorgesehen. Nach
dem H err M inister Becker schon in Ausführlichkeit 
die Regeln vorgetragen hat, d ie wirklich eine struk
turelle Verbesserung in  sich habesn gegenüber den 
bisherigen Regelungen auf der Bundes- und auch 
auf der Länderseite, wenn man an das Honnefer 
oder an das Rhöndorfer Modell denkt, kann ich 
mir eine Aufzählung ersparen. Nur einen Punkt 
würde ich gerne nachtragen, den e r nicht erw ähnt 
hat, d er aber doch wohl auch eine Bedeutung hat, 
zumal gerade das V erlangen des Parlam ents schon 
früher darauf hingegangen ist, diesen Bereich ein
zubeziehen. W ir werden erstm alig im Bundesaus
bildungsförderungsgesetz Regeln haben, die es auch 
erlauben, die Teilnahme an Fernunterrichtslehrgän
gen in die Förderung einzubeziehen. Hinsichtlich 
aller anderen Einzelschritte der strukturellen V er
besserung verweise ich gern  auf das, was Herr 
Becker vorgetragen hat.

G estatten Sie m ir aber, m it wenigen W orten auf 
einige der Probleme einzugehen, bei denen sich in

n
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(A) den Ausschußberatungen Ihres Hauses gerzeigt hat,
daß es kontroverse Standpunkte zwischen Ihnen 
und der Bundesregierung gegeben hat.

Erstens ist das Problem, der Fahrtkostenerstaitung 
für die Schüler im Sekund.arbereidi zu nennen. 
Im Regierungsentwurf ist die im Ersten Aus- 
büdungsfcrderungsgesetz enthaltene Fahrtkosten
regelung nicht mehr vorgesehen, da einige Bundes
länder weit über diese Bundesregelung hinausge
hende eigene Regelungen geschaffen haben und 
offenbar auch in Zukunft nicht bereit sind, diese 
Regelungen, zugunsten, bündeseinheitlicher V erhält
nisse aufzugeben. Es erscheint der Bundesregie
rung widersprüchlich, wenn zum Teil dieselben Län
der einerseits an ihren besonderen Lösungen fest- 
halten, andererseits aber vom Bund eine einheitliche 
Regelung fordern. Entweder fehlt den Ländern oder 
dein Bund die Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74 
Nr. 13 GG. Solange die Länder sich in diesen Fra
gen nicht zu einer einheitlichen Rechtsauffassung 
durchringen, kann der Bund einen Verfassungsstreit 

^  nur dann vermeiden, wenn er selber auf eine Vor- 
* Schrift über die Fahrtkostenerstattung verzichtet.

Zweitens. Von einigen Ausschüssen des Bundes
rates ist — unter W iderspruch des Finanzausschus
ses — vorgeschlagen worden, in den Fällen, in denen 
die Eltern den nach den Vorschriften dieses Ent
wurfs angerechneten Beitrag zu den Ausbildungs
kosten nicht leisten, dem Auszubildenden ein W ahl
recht darüber einzuräumen, ob er den von den 
Eltern nicht geleisteten Beitrag als zinsloses Darle
hen oder als Zuschuß erhält, als Zuschuß allerdings 

’ m it der Konsequenz, daß sein Unterhaltsanspruch ge
gen die Eltern auf das Amt übergeleitet und geltend 
gemacht wird. Der Regierungsentwurf kennt nur die 
Möglichkeit der Zuschußleistung mit der anschlie
ßenden Überleitung des Unterhaltsbetrages, wobei 
— das möchte ich gerade als M itarbeiter eines Mini
steriums, das für die Familie Zuständigkeiten hat, 
unter diesem Gesichtspunkt besonders nachdrück
lich hervorheben — eine Überleitung natürlich nur 
nach einer sehr sorgfältigen Prüfung der wirtschaft- 

^  liehen und familiären Verhältnisse des Einzelfalles 
vorzunehm en ist.

Ist es das Ergebnis der Prüfung, daß die Überlei
tung nicht gerechtfertigt ist, so verbleibt dem Aus
zubildenden der Zuschuß — in diesen Fällen gewiß 
eine gereditere Lösung als Darlehen, die den Aus
zubildenden doch später bei der Familien- und 
Existenzgründung erheblich belasten. W ir wollen 
gewiß nicht in die Familie eingreifen; unser Ziel ist 
es, die Familie zu schützen. Dieser Schutz sollte aber 
nicht solche Eltern decken, die trotz wirtschaftlicher 
Leistungskraft ihre Unterhaltspflichten aus subjek
tiven Gründen nicht erfüllen. Diese Eltern sollten 
nicht zu Lasten der A llgem einheit entlastet w er
den.

Auch in der heute von Niedersachsen vorgeschla
genen Form bedeutete die Einräumung des W ahl
rechts — wie das der Finanzausschuß meines Erach
tens zutreffend formuliert hat — in der Sache die 
Einführung der eltem unabhängigen Förderung durch 
Darlehen mit einer Kostenfolge von über 100 M illio

nen DM. Dabei muß wohl die Kostenschätzung Ihres (Q 
Finanzausschusses als sehr zurückhaltend bezeich
net werden. Ich bitte Sie daher, insoweit eine Ände
rung der Regierungsvorlage nicht anzuregen.

Drittens. Die M itwirkung der Auszubildenden und 
der Ausbildungsstätten an den sogenannten ausbii- 
dungsnahen Ermessensentscheidungen sollte nicht 
dadurch ihres Gewichtes beraubt werden, daß das 
Amt nicht mehr nur — im Sinne von allein — aus 
wichtigem Grunde von den gutachtlichen Stellung
nahmen der Förderungsausschüsse und Ausbildungs
stätten abweichen kann. Innerhalb der Gesam tent
scheidung über den Förderungsant.rag kann und soll 
darum auch an dieser Stelle der — fast möchte ich 
sagen: größere — Sachverstand der Lehrenden und 
der Auszubildenden weitgehend maßgebend sein.

Viertens. Die Bundesregierung hat in den Bera
tungen des federführenden Ausschusses und des 
Ausschusses für Kulturfragen mit ’nteresse zur 
Kenntnis genommen, daß jeweils nach eingehender 
Diskussion, zu der auch die Diskussion der der
zeitigen Verwaltungspraxis in einigen örtlicher. 
Studentenwerken gehörte, Anträge keine M ehrheit 
fanden, die durch entsprechende Organisationsfor
men der Ämter für Ausbildungsförderung im Hoch- 
schulbereich eine weitere Heranziehung der bishe
rigen Förderungseinrichtungen bei der Ausführung 
des Gesetzes zum Ziele hatten.

Fünftens. Ich will hier kein besonderes Plädoyer 
für die eine oder andere Form der örtlichen Zustän
digkeit halten. Vielmehr möchte ich Sie nur bitten, 
einer einheitlichen Zuständigkeitsregelung in allen 
Ausbildungsb'ereichen das W ort zu reden. Eine ge- ^  
spaltene Zuständigkeitsregelung würde einerseits 
die Vorteile einer Durchführung am W ohnort der 
Eltern nicht sichern, andererseits aber durch ihre 
Unübersichtlichkeit dem Bürger den Zugang zu den 
Ämtern sehr erschweren.

Sechstens schließlich zur Frage der Finanzierung. 
Hier muß die Bundesregierung sehr nachdrücklich 
daran festhalten, daß die Länder in dem Maße auch 
in Zukunft die individuelle Ausbildungsförderung 
m ittragen müssen, in dem sie bisher an dieser Auf
gabe beteiligt waren. Ich muß sagen, daß der Bund 
nicht in der Lage ist, diese bisherigen Länderaus
gaben zusätzlich zu übernehmen, auch dann nicht, 
wenn es um eine teilweise zusätzliche Übernahme 
ginge. Es war interessant für mich zu hören, daß 
Herr M inister W e r t z als Berichterstatter in dieser 
Frage in so großer Vorsichtigkeit zu diesem Thema 
gesprochen hat. W er Herrn M inister W ertz hier und 
an anderer Stelle kennt, weiß: wenn es um finan
zielle Dinge geht, hat er sich das sehr gründlich 
überlegt; sonst ist er in solchen Fragen härter, als 
er hier argum entiert hat.

(Heiterkeit.)

Dahinter steckt doch wohl die Erkenntnis: W enn 
es nicht zu einer Regelung in dem Sinne kommt, 
wie sie h ier auch vorgeschlagen worden ist, werden 
wir leider ein solches Gesetz nicht bekommen-, aber 
die Länder werden vor steigenden w eiteren höhe
ren Kosten der Ausbildungsförderung, die dann



(A) ihnen verbleiben müßten, stehen. Der Bund ist also 
nicht in der Lage, diese bisherigen Länderausgaben 
zusätzlich zu übernehmen.

In den Ausschüssen ist im übrigen nicht bestritten 
worden, daß die Beteiligungsquote von 35 v. H. dem 
V erhältnis entspricht, in dem der Jahresbetrag, den 
die Länder im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bun
desausbildungsförderungsgesetzes für die Studien
förderung nach dem Honnefer und dem Rhöndorfer 
Modell aufwenden, zu dem Jahresbetrag der Ge
sam taufwendungen nach diesem Gesetz steht.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen 
Sie mich abschließend Ihnen und allen Ihren M it
arbeitern für die bisherige gute und sachliche Zu
sam m enarbeit danken, die — wie ich hoffe — sich 
auch in der Zukunft bei der w eiteren Bearbeitung 
dieses G esetzesvorhabens förderlich auswirken 
wird.

P r ä s id e n t  K oschnSdk: Ich danke auch Herrn
S taatssekretär W estphal.

W ir kommen jetzt zur eigentlichen Beratung. Ich 
weise darauf hin, daß in § 12 Abs. 1 Nr. 2 des 
Gesetzentwurfs der Betrag richtig 320 DM lautet 
und in § 43 Abs. 1 der letzte Satz richtig beginnt: 
„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 . .." .

Die Empfehlungen der Ausschüsse liegen Ihnen 
mit Drucksache 61/1/71 und zu Drucksache 61/1/71 
vor. Anträge einiger Länder liegen mit den Druck
sachen 61/2/71 bis 61/6/71 vor.

Ich rufe zunächst die Drucksache 61/1/71 auf und 
^  frage, ob Sie bereit sind, über die Ziff. 1 bis 5 ge

meinsam abzustimmen. — Nein, das geht wegen 
des eingeklam m erten Textes nicht; ich sehe das
gerade.

Ziff. II — Angenommen!

Ziff. 2! — Angenommen!

Ziff. 3 einschließlich des eingeklam m erten Textes!
— Angenommen!

Ziff. 4! — Angenommen!

Ziff. 5! — Angenommen!

W ir kommen jetzt zum Antrag Hamburgs ih 
Drucksache 61/6/71 unter I, und zwar zunächst nur 
Ziff. 1 zu § 10. W er dafür ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Das ist die M inderheit. Damit en t
fallen die Ziff. 2 und 3.

Jetzt kommen wir zu dem Hilfsantrag Hamburgs 
in Drucksache 61/6/71 unter II. Es geht w ieder zu
nächst nur um die Ziff. 1 zu § 10. W er dem zuzu
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen.
— Das ist auch die M inderheit; damit entfallen auch 
hier die Ziff. 2 und 3.

Ich rufe jetzt die Ziff. 6 zusammen mit der Ziff. 10 
auf. W er dafür ist, den bitte ich um ein H and
zeichen.—  Das ist die M ehrheit. Damit entfallen, die 
Ziff. 7 und 11 und der A ntrag Nordrhein-W estfalens 
Drucksache 61/3/71.

W ir kommen zur Abstimmung über Ziff. 24. W er 
dafür stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Das ist die M ehrheit.

Ziff. 8 zusammen mit Ziff. 39! — Angenommen! 

Ziff. 9! — Abgelehnt!

W ir kommen zum Antrag Nordrhein-W estfalens 
in Drucksache 61/2/71. W er dafür ist, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist abgelehnt.

Die Ziff. 10 und 11 sind bereits erledigt.

Ziff. 12! — Angenommen!

Ziff.* 13! — Angenommen!

Ziff. 14! — Angenommen!

Ziff. 15 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— Abgelehnt!

Ziff. 16 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— Abgelehnt!

Ziff. 17! — Angenommen!

Ziff. 18! — Angenommen!

Ziff. 19! — Angenommen!

Ziff. 20! — Angenommen!

Ziff. 21! — Angenommen!

Ziff. 22! — Angenommen!

Ziff. 23! — Angenommen!

Ziff. 24 ist bereits erledigt.

Ziff. 25 bei W iderspruch des Finanzausschusses \
— Abgelehnt!

Ziff. 26 mit der gesamten Begründung! Auch hier 
liegt W iderspruch des Finanzausschusses vor. — 
Angenommen!

Ziff. 27! — Angenommen!

Ziff. 28! — Angenommen!

Ziff. 29! — Angenommen!

Ziff. 30! — Angenommen!

Ziff. 31! — Angenommen!

Ziff. 32 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— Abgelehnt!

Jetzt kommt der A ntrag Niedersachsens Druck
sache 61/5/71. W er dafür ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Angenommen!

Nun w eiter in Drucksache 61/1/71. Die Ziff. 33, 34 
und 35 werden zunächst zurückgestellt.

Ziff. 36! — Angenommen!

Ziff. 37! — Angenommen!

Ziff. 38! — Angenommen!

Ziff. 39 ist bereits erledigt.

Ziff. 40! — Angenommen!

Ziff. 41 zusammen mit Ziff. 48! — Angenommen! 

Ziff. 42! — Angenommen!

Ziff. 43! — Angenommen!

Jetzt die zurückgestellte Ziff. 35! — Angenom 
men! Damit entfällt der Antrag von Baden-W ürttem 
berg Drucksache 61/4/71.

Nun w eiter mit Ziff. 44! — Abgelehnt!



Der Antrag von Baden-W ürttemberg in Druck
sache 61/4/71 -------

(Zuruf von Baden-W ürttemberg: Dieser An
trag ist nur vorsorglich gestellt worden!)

— Gut, dann ist es in Ordnung.

Ich rufe Ziff. 45 in der vom Gesundheitsausschuß 
empfohlenen Fassung auf. W er dafür ist, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Angenommen!

Ziff. 46 zusammen mit Ziff. 47! — Angenommen!

Ziff. 48 ist bereits erledigt.

Ziff. 49! — Angenommen!

Ziff. 50! — Angenommen!

Ziff. 51! — Abgelehnt!

Ziff. 52! — Angenommen! Damit entfällt Ziff. 54.

Ich rufe Ziff. 53 zusammen mit den vorhin zu
rückgestellten Ziff. 33 und 34 auf. W er dafür ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die 
M ehrheit.

Ziff. 55! — Angenommen!

Ziff. 56! — Angenommen!

Ziff. 57! — Angenommen!

Ziff. 58! — Angenommen!

Ziff. 59! — Angenommen!

Ziff. 60 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— Abgelehnt!

Ziff. 61! — Angenommen!

^  Ziff. 62! — Angenommen!

Ziff. 63! — Angenommen!

Damit hat der Bundesrat gemäß Art. 76 Abs. 2 GG 
zu dem Gesetzentwurf wie soeben festgelegt Stel
lung genommen; im übrigen erhebt er gegen den 
Gesetzentwurf keine Einwendungen.

Das Büro des federführenden Ausschusses für Ju 
gend, Familie und Gesundheit sollte ermächtigt 
werden, redaktionelle Ä nderungen oder Berichti
gungen, soweit sie nach den soeben gefaßten Be
schlüssen erforderlich werden, vorzunehmen. W ird 
dem widersprochen? — Das ist nicht der Fall. Dann 
ist so beschlossen.

S  ' i  ~



Anlage 3

Erklärung
des Landes Schleswig-Holstein,

abgegeben durch M inisterpräsident Dr. Lemke, 
zu Punkt 6 der Tagesordnung

. 1. Der Entwurf des Bundesausbildungsfördexungs- 
gesetzes enthält wesentliche Einschränkungen in der 
Ausbildungsförderung gegenüber dem ersten bereits 
in Kraft getretenen Ausbildungsförderungsgesetz. 
Dieses letztere Gesetz sah für die Zeit nach dem
1. Januar 1973 Fahrkostenförderungen auch für 
Schüler der Gymnasien und Realschulen in Klassen 
5 bis 9 vor, ohne Rücksicht, ob sie bei den Eltern 
wohnten oder nicht. Der jetzt vorgesehene Umfang 
der Ausbildungsförderung ist aus den §i§ 10 und 12 
des Gesetzentwurfes zu ersehen.

Der Bundesrat möge dafür eintreten, es bei der (D) 
im ersten Ausbildungsförderungsgesetz vorgesehe
nen Regelung zu belassen,

2. § 65 Abs. 3 des vorgenannten Gesetzes be
stimmt über die Einschränkungen zu Ziff. 1) hinaus, 
daß die Ausbildungsförderung in folgenden wichti
gen Fällen erst von einem Zeitpunkt an geleistet 
werden soll, der durch ein besonderes Gesetz zu 
bestimmen ist:

a) Schüler der Realschulen und Gymnasien der 
Klassen 5 bis 9, die nicht bei ihren Familien woh
nen.

b) Schüler der Klasse 10 der w eiterführenden all
gem einbildenden Schulen und Fachoberschulen.

c) Schüler der Berufsfachschulen, soweit für deren 
Besuch der Realschulabschluß oder eine v er
gleichbare Vorbildung nicht Voraussetzung ist.

Nach Auffassung der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung ist eine Chancengleichheit beson
ders in den Flächenstaaten für eine Ausbildung nur 
dann gew ährleistet, wenn die schulische Ausbildung 
im Sekundarbereich I von Anfang an gefördert 
w erden kann.

Der Bund erfüllt seinen Auftrag, der ihm mit der 
Einräumung der konkurrierenden Gesetzgebungs
kompetenz für die Regelung der Ausbildungsbeihil
fen zuerkannt wurde und dann ausreichend, wenn 
er sofort alle Klassen vom Sekundarbereich I an in 
die Förderung einbezieht. Das Gesetz sollte deshalb 
auch für die Klassen 5 bis 10 der allgemeinbildenden 

M  weiterführenden Schulen und für die Berufsfach
schulen, welche den Realschulabschluß nicht als 
Zugangsvoraussetzung haben, zum frühestmög
lichen Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. Die Bun
desregierung muß daher aufgefordert werden, das 
Gesetz in seiner Gesamtheit zum gleichen Zeitpunkt 
in Kraft treten  zu lassen.



Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

1. Zu § 2 Abs. 1

Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen:

„Ausbildungsförderung wird geleistet, wenn die 
Ausbildung an einer öffentlichen Schule, einer ge
nehmigten Ersatzschule oder einer staatlichen Hoch
schule durchgeführt wird."

B e g r ü n d u n g

Das Gesetz über Fachhochschulen im Land 
Schleswig-Holstein vom 26. Juni 1969 (GVOB1. Schl.-
H. S. 114), unterscheidet

I. staatliche Fachhochschulen,

2. nichtstaatliche öffentliche Fachhochschulen,

3. private Fachhochschulen.

Nach der von der Bundesregierung vorgesehenen 
Fassung des § 2 würden die „nichtstaatlichen öffent
lichen Fachhochschulen", deren Träger eine kreis
freie Stadt oder die Landwirtschaftskammer ist, so
wohl von Absatz 1 (öffentliche Einrichtung) wie Ab
satz 2 (nichtstaatliche Hochschulen) erfaßt.

2. Zu § 2 Abs. 3

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, ob die 
Einbeziehung der Förderschulen für Aussiedler in 
die Ausbildungsförderung vorgenommen werden 
kann. Es gibt z. Z. in der Bundesrepublik 72 Förder
s e i l e n  für Aussiedler, davon 5 Realschulen und 
6 Gymnasien. Diese Schulen müßten, soweit sie 
nicht mehr schulpflichtige Jugendliche, sondern Er
wachsene ausbilden, je nach dem Ausbildungsziel 
den Abendhauptschulen, Abendrealschulen oder Kol
legs gleichgestellt werden.

3. Zu § 3 Abs. 2

Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:

„(2) Ausbildungsförderung wird für die Teilnahme 
an Lehrgängen nichtstaatlicher Fernlehrinstitute nur 
geleistet, wenn die vom Land bestimmte zuständige 
Behörde bestätigt, daß der Lehrgang bei angem esse
nen  Vertragsbedingungen nach Inhalt, Umfang und 
Ziel sowie nach pädagogischer und fachlicher Be
treuung der Teilnehmer geeignet ist, auf den ange
strebten Ausbildungsabschluß vorzubereiten. § 60 
Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unbe
rührt."

B e g r ü n d u n g

Abgesehen von verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die konkurrierende Zuständigkeit von Bun
des- und Landesbehörden erscheint die vorgesehene 
Alternativlösung wenig praktikabel, da die Gefahr 
unterschiedlicher Beurteilungen durch das Bundes
institut einerseits und die zuständige Landesbehörde

andererseits besteht. Die Länder haben durch den 
Staatsvertrag über die Errichtung und Finanzierung 
der Zentralstelle für Fernunterricht den W eg zu 
einer ländereinheitlichen Beurteilung der Fem kurse 
eröffnet. Die im Gesetzentwurf verlangten Feststel
lungen können von der Zentralstelle getroffen w er
den, wie sich aus Artikel 4 und Artikel 5 des Staats
vertrages ergibt. Im Gegensatz zu den Ausführungen 
im besonderen Teil der Begründung des Gesetzent
wurfs muß darauf hingewiesen werden, daß die Eig
nung der „Ausbilder" durchaus in die Prüfung einbe
zogen wird, wie sich aus Artikel 4 Abs. 1 Nr. 4 ergibt. 
Artikel 4 Abs. 2 läßt im übrigen eine weitergehende 
Überprüfung zu. Die Länder haben sich in dem 
Staatsvertrag verpflichtet, die Beurteilung der Zen
tralstelle anzuerkennen und keine andere Beurtei
lung auszusprechen. Der im Gesetzentwurf eröffne- 
ten Möglichkeit, eine Landesbehörde mit der Über
prüfung der Fernkurse zu beauftragen, kann daher 
keine praktische Bedeutung zukommen.

Schließlich ist hervorzuheben, daß nach § 60 Abs. 4 
Berufsbildungsgesetz das Bundesinstitut für Berufs
bildungsforschung lediglich den berufsbildenden 
Fernunterricht untersuchen soll und verfassungs
rechtlich gehindert ist, Fernkurse, die auf staatliche 
Prüfungen im schulischen Bereich vorbereiten, zu 
beurteilen. Fernunterricht dieser Art ist den für 
schulische Ausbildungsfragen zuständigen Länder
verwaltungen kompetenzmäßig zuzuordnen. Eine 
Bundesoberbehörde darf in dem genannten Bereich 
auf Grund der Vorschriften der Artikel 83 ff. GG nicht 
tätig werden, weil der Bund in diesem Bereich keine 
Gesetzgebungszuständigkeit besitzt und die Aufgabe 
nicht zentral ohne Inanspruchnahme von V erw al
tungsbehörden der Länder erfüllt werden kann.

Im übrigen Klarstellung, daß die Aufgaben des 
Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung nach 
§ 60 Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes unberührt 
bleiben.

4. Zu § 7 Abs. 2

In Absatz 2 Nr. 3 sind hinter dem W ort „Abendreal
schule", die W orte „eine Fachoberschulklasse, die 
eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt," 
einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Soweit Fachoberschulen Klassen führen, in denen 
Auszubildende mit abgeschlossener Berufsausbil
dung unterrichtet werden, müssen sie als Einrich
tungen des Zweiten Bildungsweges angesehen w er
den und dementsprechend in § 7 Abs. 2 Nr. 3 Auf
nahme finden.

5. Zu § 8 Abs. 2

In § 8 Abs. 2 Satz 1 ist das W ort „drei" durch das 
W ort „fünf" zu ersetzen.

J 3 -



B e g r ü n d u n g

Nach der jetzigen Praxis können Leistungen nach 
dem Honnefer Modell an Kinder von Ausländern 
dann gew ährt werden, wenn sich zumindest ein El
ternteil zehn Jahre in der Bundesrepublik aufhält 
und A ntrag auf Einbürgerung gestellt hat. Im Hin
blick darauf, daß ausländische Kinder in keinem an
deren Staat Ausbildungsförderung erhalten und daß 
auch für deutsche Kinder nur sehr begrenzte M ittel 
zur Verfügung stehen, erscheint es vertretbar, Aus
länderförderung von mindestens fünf Jahren Auf
enthalt in der Bundesregierung abhängig zu machen. 
Uber die Reduzierung der Voraussetzungen von 
zehn auf fünf Jahre sollte nicht hinausgegangen 
werden.

6. Zu § 10 Abs. 2

Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:

„(2) Abweichend von Absatz 1 wird bei Besuch 
von w eiterführenden allgem einbildenden Schulen 
mit Ausnahme der Hauptschulen und von Berufs
fachschulen Ausbildungsförderung ab Klasse 5 nach 
M aßgabe des § 12 Abs. 2, 3, 3 a und 5 geleistet."

B e g r ü n d u n g

Nach dem Ausbildungsförderungsgesetz vom
19. Septem ber 1969 ist für die Klassen 5 bis 9 der 
allgem einbildenden weiterführenden Schulen und 
der Berufsfachschulen nicht nur die Leistung des Be
darfs für auswärtige U nterbringung vorgesehen, 
sondern auch die Leistung des Fahrkostenbedarfs 
und des Härtebedarfs. Diese Regelung muß, um eine 
Schlechterstellung zu vermeiden, beibehalten w er
den. Es ist nicht ersichtlich, warum  Berufsfachschüler 
unter der Klasse 10 überhaupt keine Leistungen 
und Schüler der Klassen 5 bis 9 der allgem einbilden
den weiterführenden Schulen nur Leistungen bei 
ausw ärtiger Unterbringung erhalten sollen. Eine 
Chancengleichheit ist nur dann annähernd zu ge
währleisten, wenn sämtliche durch den Besuch der 
w eiterführenden Schule entstehenden M ehraufwen
dungen ersetzt werden können.

7. Zu § 10 Abs. 3

In Absatz 3 ist der Punkt durch ein Komma zu er
setzen und folgender Halbsatz anzufügen:

„es sei denn, daß die A rt der Ausbildung oder die 
Lage des Einzelfalles die Überschreitung der A lters
grenze rechtfertigt."

B e g r ü n d u n g

Die jetzige Formulierung bedeutet eine Verschlech
terung gegenüber der bisherigen Regelung für den 
tertiären  Bildungsbereich. Nach der Art der Ausbil
dung könnten für pädagogische und soziale Berufe 
Ausnahm en erforderlich werden. Bei der zweiten 
Ausnahme, die die Lage des Einzelfalles berücksich
tigt, ist hauptsächlich an A ussiedler gedacht.

8. Zu § 12 Abs. 1 und 2

Absätze 1 und 2 sind wie folgt zu fassen:

„(1) Als monatlicher Bedarf gelten für Schüler

1. von weiterführenden allgem einbilden
den Schulen und Berufsfachschulen sowie 
von Fachoberschulklassen, deren Besuch 
eine abgeschlossene Berufsausbildung
nicht voraussetzt, 160 DM,

2. von Abendhauptschulen, Berufsaufbau
schulen, Abendrealschulen und Fach
oberschulklassen, deren Besuch eine ab 
geschlossene Berufsausbildung voraus
setzt 320 DM.

(2) Als monatlicher Bedarf gelten, wenn der Aus
zubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, für Schü
ler

1. von w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen ab Klasse 5 mit Ausnahme 
der Hauptschulen, von Hauptschulen 
und Berufsfachschulen ab Klasse 10 so
wie von Fachoberschulklassen, deren Be
such eine abgeschlossene Berufsausbil
dung nicht voraussetzt, 320 DM,

2. von Abendhauptschulen, Berufsaufbau
schulen, Abendrealschulen und von 
Fachoberschulklassen, deren Besuch eine 
abgeschlossene Berufsausbildung vor
aussetzt, 380 DM.

Satz 1 gilt nur, wenn von der W ohnung der Eltern 
aus eine entsprechende zumutbare A usbildungs
stätte nicht erreichbar ist."

B e g r ü n d u n g

Die Unterscheidung zwischen Fachoberschülern mit 
abgeschlossener Berufsausbildung und Fachober
schülern ohne abgeschlossene Berufsausbildung hat 
der Bundesrat bereits in seiner Stellungnahme zum 
Entwurf eines Ersten Gesetzes über individuelle 
Förderung der Ausbildung vorgeschlagen [Druck
sache 140/70 (Beschluß) vom 17. April 1970]. Die 
Gründe hierfür gelten fort. Bei der Durchführung 
dieses Gesetzes ist im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für Jugend, Familie und Gesund
heit bereits entsprechend verfahren worden, d. h. 
Fachoberschüler ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung erhielten die niedrigeren Bedarfssätze, w äh
rend Fachoberschülern mit abgeschlossener Berufs
ausbildung die höheren Bedarfssätze zugestanden 
wurden.

9. Zu § 12 nach Absatz 3

In § 12 ist nach Absatz 3 folgender Absatz 3 a ein
zufügen:

„(3 a) Als Bedarf für die in Absatz 1 bezeichneten 
Auszubildenden, die bei ihren Eltern wohnen, gel
ten auch die notwendigen Kosten für die Fahrt zur 
Ausbildungsstätte, soweit sie 10 DM monatlich über
steigen. Für die Förderung im Rahmen des § 10 
Abs. 2 findet Satz 1 mit der M aßgabe Anwendung, 
daß die vollen Fahrkosteri als Bedarf gelten; § 51 
Abs. 4 ist nicht anzuwenden."



B e g r ü n d u n g

Der Gesetzentwurf enthält, im Gegensatz zum Aus
bildungsförderungsgesetz vom 19. September 1969, 
keine ausdrückliche Regelung des Ersatzes der 
Kosten der Fahrt zur Ausbildungsstätte mehr. Dies 
würde zu einer unerträglichen Schlechterstellung 
der Schüler in den Bereichen führen, in denen, un
terschiedlich nach den einzelnen Bundesländern, den 
Schülern noch Fahrkosten entstehen. Dem Bundes
gesetzgeber wurde die Kompetenz zur Regelung der 
Ausbildungsförderung gerade unter dem Gesichts
punkt eingeräumt, um derart regionale, in der un ter
schiedlichen Finanzkraft der Länder bedingte Unter
schiede auszugleichen und die Chancengleichheit im 
Bundesgebiet sicherzustellen.

10. Zu § 12

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren sollte geprüft 
werden, ob der erhöhte Bedarfssatz bei auswärtiger 
Unterbringung auch dann gewährt werden kann, 
wenn die Unterbringung außerhalb des Elternhau
ses insbesondere aus erzieherischen Gründen erfor
derlich ist.

11. Zu §§ 12, 13, 23, 25, 31, 32 und 35

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß die Bedarfs
sätze und Freibeträge nicht in einem förmlichen Ge
setz festgelegt werden sollten. Diese DM-Beträge 
müssen — um der gesellschaftspolitischen Aufgabe 
der Ausbildungsförderung gerecht zu werden — 
laufend der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt 
werden, ohne daß dies jedes Mal zu einer Ände
rung des Gesetzes führen sollte. Die Festlegung der 
Bedarfssätze und Freibeträge sollte dem Verord
nungsgeber Vorbehalten bleiben. Nur so wird ge
währleistet, daß den V eränderungen des Preis
niveaus im Interesse der Auszubildenden rechtzeitig 
Rechnung getragen werden kann.

12. Zu § 13 Abs. 3

Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:

„(3) Die notwendigen Kosten für die tägliche 
Fahrt zur Ausbildungsstätte werden erstattet, soweit 
sie 20 DM monatlich übersteigen, jedoch nicht mehr 
als 60 DM.“

B e g r ü n d u n g

Die Unterscheidung bei der Höhe des Bedarfs, ob 
der Studierende am Ort der Ausbildungsstätte oder 
außerhalb bei seinen Eltern wohnt, ist willkürlich. 
Studierende, die außerhalb des Hochschulorts woh
nen, erhalten einen höheren Bedarf zuerkannt, ob
wohl sie z. T. die gleichen Fahrpreise entrichten 
müssen wie die Studierenden am Hochschulort 
selbst, weil ein V erkehrsverbund mit Einheitstarifen 
besteht oder die nächstgelegene Haltestelle für 
beide dieselbe an der Stadtgrenze ist. Außerdem be
tragen die Fahrkosten von außerhalb nicht notw en
dig 30 DM oder mehr monatlich. A ndererseits kann 
der Fahrkostenbedarf auch wesentlich höher sein als 
30 DM monatlich, weil wegen W ohnungsmangels

in den Ballungsgebieten oft weite Fahrstrecken in 
Kauf genommen werden müssen.

Durch die Einfügung eines Höchstbetrages werden 
die M ehraufwendungen in tragbarem  Rahmen ge
halten.

| 13. Zu § 15 Abs. 1

In Absatz 1 ist Satz 2 wie folgt zu fassen:

„Auf Antrag wird Ausbildungsförderung rückwir
kend für die letzten drei M onate vor dem A ntrags
monat geleistet."

B e g r ü n d u n g

| Die Änderung dient der Klarstellung.

14. Zu § 15 Abs. 3

In Absatz 3 ist die Nummer 3 wie folgt zu fassen:

„3. infolge einer M itwirkung in gesetzlich oder 
satzungsmäßig vorgesehenen Gremien der Hö
heren Fachschulen, Akademien und Hochschulen 
der Länder sowie in satzungsmäßigen Organen 
der Selbstverwaltung der Studierenden an 
diesen Ausbildungsstätten sowie der Studenten
werke,".

B e g r ü n d u n g

Durch die neuen Hochschulgesetze und den Entwurf 
eines Hochschulrahmengesetzes sind Institutionen 
bei den Hochschulen sowie auf Länderebene vorge
sehen, die eine Beteiligung der Studenten regeln 
aber keine Organe darstellen.

15. Zu § 17

Nach den für die Förderung nach dem Honnefer 
Modell geltenden Richtlinien wird der zurückzuzah
lende Darlehensbetrag um 500 DM je Semester ge
kürzt, um das bei erfolgreicher Ablegung der Ab
schlußprüfung die Höchstförderungsdauer un ter
schritten wird. Diese zu einem beschleunigten Ab
schluß des Studiums erm unternde Regelung sollte, 
wenn eine Darlehensregelung überhaupt beibehalten 
wird, übernommen werden.

16. Zu § 17 Abs. 3 und 4

Die Absätze 3 und 4 sind wie folgt zu fassen:

„(3) Wird die Förderungshöchstdauer aus schwer
wiegenden Gründen überschritten (§ 15 Abs. 3 Nr. 1) 
oder eine weitere Ausbildung nach § 7 Abs. 2 Satz 2 
durchgeführt, so kann nach den Umständen des Ein
zelfalles Ausbildungsförderung auch ganz oder teil
weise als Darlehen geleistet werden.

(4) Ausbildungsförderung wird als Darlehen ge
leistet, wenn die Förderungshöchstdauer wegen des 
Nichtbestehens der Abschlußprüfung überschritten 
wird (§ 15 Abs. 3 Nr. 4)."



B e g r ü n d u n g

Die Regelung des § 17 Abs. 3 ist zu eng. Zu Absatz 3 
Nr. 1 ist darauf hinzuweisen, daß bisher bei einem 
vorherigen Studium des Lehramtes an den pädago
gischen Hochschulen oder den technischen Hoch
schulen ein Zweitstudium an den Universitäten nach 
den besonderen Bewilligungsbedingungen zum Hon
nefer Modell wie ein Erststudium gefördert wird. Es 
kann außerdem zu Härten führen, wenn die Zweit
ausbildung beispielsweise eines Chirurgen, der in
folge Handverletzung seinen Beruf nicht mehr aus
üben kann, nur mit Darlehen gefördert wird (§ 7 
Abs. 2 Satz 2). Lim eine dem Einzelfall jeweils ange
paßte Entscheidung zu ermöglichen, soll deshalb die 
bewegliche Regelung des Absatzes 4 des Entwurfs 
auch für die Fälle des § 17 Abs. 3 übernommen w er
den.

17. Zu § 21

Im w eiteren Gesetzgebungsverfahren sollte geprüft 
werden, ob die im Absatz 4 vorgesehenen Vomhun
dertsätze ausreichend sind und ob auf die zusätzlich 
vorgesehenen Festhöchstbeträge nicht im Hinblick 
darauf verzichtet w erden sollte, daß diese bei grö
ßeren Familien überschritten werden können. Im 
Rahmen des § 21 Abs. 4 sollte grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, daß Leistungen zur sozialen 
Sicherung schon im Hinblick auf die mit der Rege
lung des § 25 Abs. 4 verbundene erhebliche Eigen
belastung nicht ohne berechtigten Grund erbracht 
werden.

18. Zu § 22

Durch eine Einfügung in Absatz 1 sollte klargestellt 
werden, daß der Auszubildende z. B. die Anrech
nung eines in den Ferienm onaten erzielten V erdien
stes nicht dadurch umgehen kann, daß er seinen 
Förderungsantrag auf die Zeit außerhalb der Ferien
monate beschränkt. Die Regelung hat außerdem den 
verwaltungsm äßigen Vorteil, daß die Äm ter für 
Ausbildungsförderung bei Antragstellung jeweils 
von vornherein den für die Ausfüllung so wichti
gen Einkommenszeitraum eindeutig angeben kön
nen, weil es auf den individuellen Eintritt in die 
Förderung nicht ankommt.

19. Zu § 23 Abs. 1

Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:

„(1) Vom Einkommen des Auszubildenden bleiben 
monatlich anrechnungsfrei

1. für den Auszubildenden selbst bei dem Besuch 
von

a) w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen und Berufsfachschulen 
sowie von Fachoberschulklassen, 
deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung nicht voraussetzt, 75 DM,

b) Abendhauptschulen, Berufsaufbau
schulen und Abendrealschulen so
wie von Fachoberschulklassen,

deren Besuch eine abgeschlossene 
Berufsausbildung voraussetzt, 100 DM,

c) Fachschulen, Abendgymnasien,
Kollegs, Höheren Fachschulen, 
Akademien und Flochschulen 125 DM,

2. für den Ehegatten des Auszubilden
den 350 DM,

3. für jedes Kind des Auszubildenden 175 DM."

B e g r ü n d u n g

Auf die Begründungen der Änderungsanträge zu 
den §§ 7 und 12 Abs. 1 und 2 wird Bezug genommen.

20. Zu § 23 Abs. 4 Nr. 1

In Absatz 4 ist Nummer 1 wie folgt zu fassen:

„ 1. von der W aisenrente und dem W aisengeld des 
Auszubildenden monatlich, nicht angerechnet

a) für Auszubildende nach Absatz 1
Nr. 1 Buchstabe a 100 DM,

b) für Auszubildende nach Absatz 1
Nr. 1 Buchstaben b und c 150 DM,".

B e g r ü n d u n g

Die von der Bundesregierung vorgesehene Rege
lung kann aus folgenden Gründen nicht befriedigen:

Für die Empfänger von W aisengeld beinhaltet sie 
eine Verschlechterung gegenüber der bis zum In
krafttreten  des Zweiten Änderungsgesetzes zum 
Ausbildungsförderungsgesetz praktizierten Rege
lung, nach der für Schüler von w eiterführenden 
allgem einbildenden Schulen ab Klasse 10, von Fach- 
oberschulen und Berufsfachschulen monatlich insge
samt 97 DM und für andere Auszubildende monatlich 
147 DM vom W aisengeld anrechnungsfrei waren.

Die Zuerkennung eines angem essenen Freibetrages 
von der W aisenrente und dem W aisengeld erscheint 
als Ausgleich für die schlechtere finanzielle Gesamt
situation dieser Auszubildenden erforderlich. Ein 
Freibetrag von nur 70 DM führt insbesondere bei 
Halbwaisen zu unbilligen Härten, wenn das Einkom
men des überlebenden Elternteils die Freibeträge 
nach § 25 des Entwurfs unterschreitet, dem Auszu
bildenden aber, da er bei dem überlebenden Eltern
teil wohnt, kein erhöhter Bedarfsatz zuerkannt w er
den kann.

21. Zu § 23 Abs. 4 Nr. 2

In Absatz 4 Nr. 2 ist folgender Satz anzufügen:

„Zu den gleichartigen Leistungen gehören auch die 
aus öffentlichen M itteln gew ährten Fahrkostener
stattungen und Leistungen für Lernmittel."

B e g r ü n d u n g

Es muß sichergestellt werden, daß die Leistungen 
aus den besonderen Ausbildungsförderungsrege
lungen einzelner Länder auf die Leistungen nach 
diesem Gesetz angerechnet werden. Nur so kann 
eine Doppelförderung aus öffentlichen M itteln ver
mieden werden.
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22. Zu § 23 Abs. 4

Die Bundesregierung wird gebeten sicherzustellen, 
daß eine Doppelförderung aus öffentlichen Mitteln 
oder von Förderungseinriditungen, die hierfür 
öffentliche M ittel erhalten, insbesondere nach dem 
Bundesversorgungsgesetz und dem Bundesausbil
dungsförderungsgesetz, verm ieden wird.

23. Zu § 23 Abs. 5

Es ist folgender Absatz 5 anzufügen:

„(5) § 25 Abs. 6 findet entsprechende Anwendung, 
soweit es sich nicht um die Deckung besonderer 
Aufwendungen handelt, die mit der Ausbildung in 
unm ittelbarem  Zusammenhang stehen (§12 Abs. 5)."

B e g r ü n d u n g

Die Möglichkeit, Aufwendungen, die mit der Aus
bildung in unm ittelbarem  Zusammenhang stehen, 
zu berücksichtigen, ist in § 12 Abs. 5 gegeben. Es 
besteht jedoch nicht die Möglichkeit, besonders 
hohe Ausgaben zu berücksichtigen, die mit der Aus
bildung nicht in unm ittelbarem  Zusammenhang ste
hen. Zu denken ist hier z. B. an hohe O perations
kosten und ähnliche Aufwendungen. Es ist richtig, 
diese Ausgaben nicht im Rahmen des Bedarfs nach 
§§ 12 und 13 zu berücksichtigen. Es muß jedoch im 
Rahmen der Anrechnung des Einkommens berück
sichtigt werden können, daß derartige Ausgaben 
das Einkommen des Auszubildenden erheblich v er
mindern können, das diesem zur Deckung der all
gemeinen Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten 
zur Verfügung steht.

24. Zu § 23

Für Schüler der Klassen 5 bis 9 der allgem einbilden
den w eiterführenden Schulen sind im Regelfall 
keine Leistungen zur Deckung des allgemeinen Le
bens- und Ausbildungsbedarfs vorgesehen. W erden 
Leistungen nur nach § 12 Abs. 3 a und 5 beantragt, 
so muß die Möglichkeit eröffnet werden, die allge
meinen Lebens- und Ausbildungskosten aus eige
nem Einkommen zu decken, bevor das Einkommen 
auf den Sonderbedarf angerechnet wird. Im Rahmen 
des § 25 geschieht dies dadurch, daß anstelle der 
Freibeträge nach § 25 Abs. 3 Nr. 1 die Freibeträge 
des § 25 Abs. 3 Nr. 2 gew ährt werden. Die gleiche 
Möglichkeit der vorherigen Deckung des allgemei
nen Lebens- und Ausbildungsbedarfs muß auch für 
den Fall vorgesehen werden, daß dieser wegen feh
lenden ausreichenden Einkommens der Eltern und 
des Ehegatten nur aus dem Einkommen des Auszu
bildenden selbst gedeckt werden kann.

25. Zu § 35 Satz 1

In Satz 1 ist nach dem W ort „sind" das W ort 
„spätestens" einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Die Fassung des Gesetzentwurfs ist zu unbestimmt. 
Es muß sichergestellt werden, daß bereits vor Ab
lauf eines Zeitraums von zwei Jahren  überprüft

wird, wenn die wirtschaftliche Entwicklung es er
fordert.

26. Zu § 36 nach Absatz 2

Es ist folgender Absatz 2 a einzufügen:

„(2 a) Anstelle dieser Förderung ist bei Vorliegen 
der yoraussetzungen der Absätze 1 und 2 in H ärte
fällen auf Antrag von einer Höheren Fachschule, 
Akademie oder Hochschule Auszubildenden Aus
bildungsförderung als Darlehen zu leisten. § 37 
findet in diesem Fall keine Anwendung."

B e g r ü n d u n g

Die in den §§ 36 und 37 enthaltene Regelung zwingt 
den Auszubildenden dazu, im Falle der Leistungs
verweigerung durch die Eltern die Eintreibung der 
Unterhaltsschuld durch das Ausbildungsförderungs
amt mit zu veranlassen. Dies wird in sehr vielen 
Fällen insbesondere Studenten davon abhalten, von 
der in den §§ 36 und 37 gegebenen Regelung Ge
brauch zu machen. Das Bundesausbildungsförde
rungsgesetz sollte es deshalb für den tertiären  Be
reich als A lternative bei der bisherigen Regelung, 
jedoch auf Härtefälle beschränkt, belassen.

27. Zu § 37 Abs. 1

In Absatz 1 sind die Worte, „das Land" durch die 
W orte „den Bund" zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Der Bund trägt den wesentlichen Teil der Aufwen
dungen für Ausbildungsförderung. Dieser Sachlage 
entspricht die vorgeschlagene Regelung.

28. Zu § 38 Abs. 1

In Absatz I sind die W orte „das Land" durch die 
W orte „den Bund" zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Auf die Begründung des Änderungsvorschlags zu 
§ 37 Abs. 1 wird Bezug genommen.

29. Zu § 39 Abs. 2 bis 4

Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:

,(2) Die Landesregierungen bestimmen die für 
den Vollzug dieses Gesetzes zuständigen Stellen. 
Diese führen die Bezeichnung „Ämter für Ausbil
dungsförderung".'

und die Absätze 3 und 4 sind zu streichen. 

B e g r ü n d u n g

Eine detaillierte Regelung des Behördenaufbaus der 
Länder ist in einem Bundesgesetz nicht erforderlich; 
ein so weitgehender Eingriff in die O rganisations
gewalt der Länder ist auch verfassungspolitisch be
denklich.



Durch die Neufassung von Absatz 2 werden die 
Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverord
nung die zuständige Behörde zu bestimmen. Die 
Neufassung trägt dabei dem Anliegen der Regie
rungsvorlage nach einer einheitlichen Bezeichnung 
der für den Vollzug des Gesetzes zuständigen Stel
len Rechnung.

Im Gegensatz zur Regierungsvorlage ist nach der 
Neufassung des Absatzes 2 die Errichtung von Lan
desämtern für Ausbildungsförderung nicht mehr 
zwingend vorgeschrieben. Im allgemeinen wird ein 
Bedürfnis, solche Landesämter einzurichten, nicht 
bestehen. Uber die zuständigen obersten Landes
behörden, die auch allein als W eisungsempfänger 
im Sinne des Artikels 85 Abs. 3 Satz 2 GG in Be
tracht kommen, wird ein einheitlicher Vollzug des 
Gesetzes sichergestellt. Jedenfalls sollte die Ent
scheidung, ob Landesämter errichtet werden oder 
nicht, den Ländern überlassen bleiben.

30. Zu § 39 Abs. 5

Absatz 5 ist wie folgt zu fassen:

„(5) Jedes Land bestimmt die Behörden, die für 
die Entscheidungen nach § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 und 4 
sowie § 42 Abs. 2 hinsichtlich der Ausbildungs
stätten und Fernlehrinstitute, die ihren Sitz in die
sem Land haben, zuständig sind."

B e g r ü n d u n g

Die Festlegung einer einzigen Behörde in jedem 
Land stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Organisationsgewalt der Länder dar und wird den 
tatsächlichen Verhältnissen — ressortm äßige Tren
nung von Schul- und Hochschulbereich — nicht ge
recht. Das verständliche Anliegen einer vernünfti
gen Koordinierung kann auch ohne die Beauftra
gung einer einzigen Landesbehörde im W ege der 
Aufsicht verwirklicht werden.

Im übrigen wird auf die Begründung des Ände
rungsvorschlags zu § 3 Abs. 2 Bezug genommen.

31. Zu § 40

Im w eiteren Gesetzgebungsverfahren sollte k lar
gestellt werden, ob die nach diesem Gesetz ge
leisteten Darlehen ein öffentlich-rechtliches oder 
privatrechtliches Rechtsverhältnis zwischen Dar
lehensgeber und -nehmer begründen. Die Prüfung 
sollte sich auch auf die Folgen erstrecken, die sich 
daraus für das Einziehungs- und Vollstreckungsver
fahren ergeben.

32. Zu § 41 nadi Absatz 3

Es ist folgender Absatz 4 anzufügen:

„(4) Durch landesrechtliche Vorschriften kann be
stimmt werden, daß einzelne Aufgaben der Ämter 
für Ausbildungsförderung von den V erwaltungen 
kreisangehöriger Gemeinden wahrgenommen w er
den."

B e g r ü n d u n g

Im Interesse einer bürgernahen Verwaltung muß 
den großen kreisangehörigen Gemeinden — beson
ders in weiträum igen Landkreisen — eine M itwir
kung ermöglicht werden.

Die Erfahrungen aus der Durchführung des 1. AföG 
haben gezeigt, daß weite Bevölkerungskreise kein 
Verständnis dafür aufbringen, wenn sie für die Be
ratung und Antragstellung nach diesem Gesetz in 
eine weit entfernte Kreisstadt reisen müssen, ob
wohl am W ohnort eine gut funktionierende Verwal
tung vorhanden ist. Diese besondere Situation hat 
beispielsweise der § 96 BSHG berücksichtigt.

33. Zu § 43 Abs. 1

In Absatz 1 ist folgende Nummer 2 a einzufügen:

„2 a. eine Ausbildung nach überschreiten des Höchst
alters nach § 10 Abs. 3,".

B e g r ü n d u n g

Folge des Änderungsvorschlags zu § 10 Abs. 3.

34. Zu § 43 Abs. 2

In Absatz 2 sind die W orte „mit Zustimmung" durch 
die W orte „nach Anhörung" zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Die Beschlüsse des Förderungsausschusses haben 
nach außen keine unm ittelbaren Rechtswirkungen. 
Deshalb ist es rechtspolitisch bedenklich, das für 
Förderungsmaßnahmen nach außen allein veran t
wortliche Amt für Ausbildungsförderung bei seinen 
Maßnahmen an Beschlüsse des Förderungsausschus
ses zu binden.

35. Zu § 43 Abs. 3

Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:

„(3) W ill das Amt für Ausbildungsförderung von 
einer gutachtlichen Stellungnahme des Förderungs
ausschusses abweichen, so hat es zuvor den Förde
rungsausschuß schriftlich von seinen Einwendungen 
zu unterrichten und dessen erneute Stellungnahme 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen abzuwarten."

B e g r ü n d u n g

Die Entscheidung über die Ausbildungsförderung 
muß ungeteilt beim Amt für Ausbildungsförderung 
liegen. Der Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit ver
langt, daß ein Staatsorgan, das eine Entscheidung zu 
treffen hat, dafür die V erantw ortung trägt. V erant
w ortung kann nicht tragen, wer in seiner Entschei
dung an die W illensentschließung eines anderen ge
bunden ist. Dies ist in der Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts anerkannt. Absatz 3 der Re
gierungsvorlage ist mit diesen Grundsätzen nicht 
vereinbar.

Nach dem Änderungsvorschlag soll das Amt für 
Ausbildungsförderung von einer gutachtlichen Stel
lungnahme des Förderungsausschusses erst dann ab



weichen können, wenn es vorher den Förderungs
ausschuß gehört hat. W eitergehende Bindungen an 
die gutachtliche Äußerung sind aus rechtsstaatlichen 
Gründen nicht vertretbar.

36. Zu § 44

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß die Zahl der 
Beiräte und sonstigen Beratungsgremien bei den 
Bundesministerien und Bundesoberbehörden einen 
kaum mehr zu überschauenden Umfang angenom
men hat (vgl. die Zusammenstellung des Bundes
ministers des Innern vom 14. Mai 1970 Nr. V II 1 
— 131 216/3 und die Anlage zum Rundschreiben des 
Bundesministers des Innern vom 29. September 1970 
Nr. V III 1 — 131 216/3). Nach den Feststellungen 
des Bundesministers des Innern (a. a. O.) entstehen 
dem Bund für die Tätigkeit der Beratungsgremien 
Kosten in Höhe von 3,7 M illionen DM. Die tatsäch
lichen Kosten dürften jedoch — wie der Bundesmini
ster des Innern feststellt — erheblich höher liegen, 
da die Kosten für die Geschäftsführung (Besoldung 
der Beamten, Sachkosten) zumeist nicht für das je 
weilige Gremium ausgewiesen sind; außerdem w er
den bei manchen Gremien die Reisekosten von den 
entsendenden Stellen gezahlt. Im Hinblick auf diese 
Ausgangslage ist der Bundesrat der Auffassung, daß 
weitere Beratungsgremien nur gebildet w erden soll
ten, wenn dies aus unabw eisbaren Sachgründen ge
boten ist.

Es sollte daher im weiteren Verlauf des Gesetz
gebungsverfahrens geprüft werden, ob die Bildung 
des in § 44 vorgesehenen Beirats für Ausbildungs
förderung notwendig ist. In der Begründung zu § 44 
wird zwar dargelegt, daß der zuständige Bundes
m inister die Bildung eines Beirats für Ausbildungs
förderung beabsichtigt, mit keinem W ort wird jedoch 
dargetan, aus welchen Gründen dies geschehen soll.

37. Zu Abschnitt IX

Im w eiteren Gesetzgebungsverfahren sollte geprüft 
werden, ob für die V erfahrensgestaltung die de
taillierten  Regelungen des Gesetzentwurfs erforder
lich sind und aus welchen Gründen im Einzelfall von 
den allgemeinen Bestimmungen im Entwurf eines 
V erw altungsverfahrensgesetzes (Drucksache VI/1173) 
abgewichen worden ist.

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß im Interesse 
des Bürgers und der Vereinfachung der Verwaltung 
eine weitgehende Vereinheitlichung des Verfahrens
rechts angestrebt w erden sollte, wie sie im Entwurf 
eines V erw altungsverfahrensgesetzes (a. a. O.) vor
gesehen ist. Dieses Ziel, das auch von der Bundes
regierung in der Begründung zum Entwurf eines V er
w altungsverfahrensgesetzes hervorgehoben wird, 
kann nur erreicht werden, wenn Einzelgesetze auf 
Verfahrensvorschriften verzichten, soweit nicht Son
derbestimm ungen zwingend notwendig sind.

38. Zu § 45 Abs. 1 und nach Absatz 1

Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:

„(1) ö rtlich  zuständig is t vorbehaltlich d er Ab
sätze 1 a bis 4

1. bei Auszubildenden, deren Bedarf sich nach § 12 
bemißt, das Amt für Ausbildungsförderung, in 
dessen Bereich 'd ie  Eltern des Auszubildenden 
oder, wenn nur noch ein Elternteil lebt, d ieser 
den ständigen W ohnsitz haben,

2. bei Auszubildenden, deren Bedarf sich nach § 13 
bemißt, das Amt für Ausbildungsförderung, in 
dessen Bereich die A usbildungsstätte gelegen 
ist, welche der Auszubildende besucht."

Es ist ein Absatz 1 a mit folgender Fassung anzufü
gen:

„(1 a) Das Amt für Ausbildungsförderung,- in des
sen Bereich der Auszubildende seinen ständigen 
W ohnsitz hat, ist abweichend von Absatz 1 Nr. 1 
zuständig, wenn

1. der Auszubildende verheiratet ist oder war,

2. die Eltern nicht m ehr leben,

3. die Eltem teile ihren ständigen W ohnsitz nicht 
in dem Bereich desselben Amtes für Ausbil
dung sförderung haben, oder

4. kein Elternteil seinen W ohnsitz im Geltungs
bereich dieses Gesetzes hat.

Die Zuständigkeit nach Nummer 3 bleibt nach dem 
Tod eines Elternteils bestehen."

B e g r ü n d u n g

Im Sekundarschulbereich hat sich das W ohnortprin
zip bei der Durchführung des Ersten Ausbildungs
förderungsgesetzes bewährt. Die enge Bindung zwi
schen W ohnort der Eltern und Ausbildungsförde
rungsam t hat es diesem erleichtert, seine Beratungs
aufgaben zu erfüllen. Bei der Ausbildungsförderung 
im Schulbereich stehen die Fragen der Einkommens
feststellung und -anrechnung im Vordergrund. Da
gegen sind im tertiären  Bildungsbereich in größe
rem Maße Ermessensentscheidungen zu treffen, die 
eine gew isse Spezialkenntnis über Studienabläufe 
und V erhältnisse an den Hochschulen voraussetzen. 
Diese fachlichen Gesichtspunkte können am besten 
von den Äm tern für Ausbildungsförderung beurteilt 
werden, in deren Bereich die A usbildungsstätte liegt.

39. Zu § 46 Abs. 4

In Absatz 4 sind folgende Sätze anzufügen:

„Auszubildende, die einen Einkommen- oder V er
m ögensteuerbescheid erhalten  haben, haben diesen 
mit dem Antrag vorzulegen. Einkommen- und V er
m ögensteuerbescheide des Ehegatten und der Eltern 
des Auszubildenden sollen vorgelegt werden."

B e g r ü n d u n g

Durch die Ergänzung soll die Inanspruchnahme der 
Finanzbehörden durch die Äm ter für Ausbildungs- 
förderung sow eit wie möglich eingeschränkt wer
den. Die vorgeschlagene Regelung lehnt sich d er in 
£§ 18 und 19 des Bundeskindergeldgesetzes vom 
14. April 1964 (BGBl. I S. 265) an; sie begründet ins
besondere die vorrangige Verpflichtung des A ntrag
stellers, Steuerbescheide vorzulegen.



40. Zu § 47 Abs. 3

In Absatz 3 sind nach dem W ort „Urkunden" die 
W orte „einschließlich etw aiger Einkommen- und 
Vermögensteuerbescheide" einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Die Begründung des Änderungsvorschlags des § 46 
Abs. 4 gilt entsprechend.

41. Zu § 48 Abs. 5

Absatz 5 ist wie folgt zu fassen:

„(5) Will das Amt für Ausbildungsförderung von 
einer gutachtlichen Stellungnahme der Ausbildungs- 
stätte .abweichen, so hat es zuvor die Ausbildungs
stätte schriftlich von seinen Einwendungen zu un 
terrichten und ihre erneute Stellungnahme inner
halb einer Frist von 14 Tagen abzuwarten."

B e g r ü n d u n g

Auf die Begründung des Änderungsvorschlags zu 
§ 43 Abs. 3 wird Bezug genommen.

42. Zu § 50 Abs. 1

In § 50 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:

„Der Bescheid ist zu begründen."

B e g r ü n d u n g

Aus rechtsstaatlichen Gründen sollte die Begrün
dungspflicht vorgeschrieben werden.

43. Zu § 54 Abs. 2

Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:

„(2) Uber den  Antrag -auf Ausbildungsförderung 
und den  W iderspruch w ird kostenfrei entschieden."

B e g r ü n d u n g

Absatz 2 stellt eine Teilregelung dar. Es muß sicher
gestellt sein, daß auch das A ntragsverfahren kosten
frei ist.

44. Zu § 56 Abs. 1 bis 3

In Absatz 1 sind die Zahlen „65" und „35" durch die 
Zahlen „75" und „25" zu ersetzen.

In Absatz 2 ist die Zahl „35" durch die Zahl „25" zu 
ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Die Länder w erden über den Verteilungsschlüssel 
an allen in ihrer Größenordnung noch nicht abzu
sehenden V eränderungen der gesetzlich festgeleg
ten Leistungen beteiligt. Im Hinblick auf die mit 
Sicherheit zu erw artenden und ganz überwiegend 
die Haushalte d e r Länder belastenden -beträchtlichen 
w eiteren A usgabesteigerungen im Bildungsbereich 
ist es erforderlich, überall dort die A usgaben in 
Grenzen zu halten  und nach M öglichkeit zurückzu
führen, wo das finanzielle Engagement der Länder

nicht zwingend ist. Andernfalls ist zu befürchten, 
daß notwendige M aßnahmen auf dem Bildungssek
tor von den Ländern nicht durchgeführt werden kön
nen. Das kann nicht die Absicht der Bundesregie
rung sein.

Die von der Bundesregierung in der Gesetzesbe
gründung erhobene Forderung, -die Länder müßten 
auch weiterhin in der V erantw ortung für den Be
reich der individuellen Ausbildungsförderung blei
ben, wird durch einen 25°/oigen Länderanteil an  
den Gesamtkosten hinreichend erfüllt. Mit dieser 
Beteiligungsquote bleibt im übrigen sichergestellt, 
worauf die Bundesregierung W ert legt, daß die ge
setzliche Regelung auch nach Artikel 104 a Abs. 3 
GG der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

45. Zu § 56 Abs. 3

Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:

„(3) Die nach den §§ 37 und 38 übergeleiteten 
und einbezogenen Beträge führt der Bund zu 25 vom 
H undert an das Land ab, das die Ausgaben geleistet 
hat."

B e g r ü n d u n g

Folge der Änderungsvorschläge zu § 37 Abs. 1, § 38 
Abs. 1 und § 56.

46. Zu § 56 nach Absatz 3

Es ist ein  neuer Absatz 4 einzufügen mit folgender 
Fassung:

„ (4) Besucht ein Auszubildender, der seinen stän 
digen W ohnsitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
hat, eine außerhalb dieses Geltungsbereiches gele
gene A usbildungsstätte (§ 5 Abs. 2 und 3), so e r 
sta tte t das Land, in dem -der Auszubildende seinen 
ständigen W ohnsitz hat, dem  nach d er Rechtsver- 
ordnung auf G rund -des § 45 Abs. 3 Satz 2 zustän
digen Land 25 vom H undert der Ausgaben, die d ie 
sem Land -bei der Ausführung dieses Gesetzes ent
stehen. "

B e g r ü n  d u n  g

Eine ausdrückliche Regelung der Kostenaufteilung 
ist notwendig, um ungleichmäßige Belastungen e in 
zelner Länder zu vermeiden.

47. Zu § 59 Abs. 1

§ 59 Abs. 1 des Gesetzentwurfs kann in die Praxis 
nur um gesetzt werden, wenn das Gesetz spätestens 
bis M itte Mai 1971 verkündet wird. In diesem  Zeit
punkt müssen nämlich bereits die W iederholungs
anträge — m indestens in den Ländern, die sich bei 
der Berechnung und Zahlbarmachung elektronischer 
D atenverarbeitungsanlagen bedienen — bearbeitet 
werden.

W ird das Gesetz nicht bis zu dem genannten Zeit
punkt verkündet, w ürde § 59 Abs. 1 sogar zu einer 
erheblichen M ehrbelastung d er A usbildungsförde
rungsverw altung führen. Bei der W eiterbew illigung



ist zunächst von den Einkommensverhältnissen der 
Eitern im Jahre 1969 auszugehen. Diese neuen Be
scheide wären nachträglich wieder so zu ändern, daß 
die Verhältnisse aus dem Jahre 1968 maßgebend 
sind.
Da abzusehen ist, daß des Gesetz bis M itte Mai 1971 
nicht m ehr verkündet wird, sollte ein Vorschaltge
setz eingebracht werden.

48. Zu § 59 nach Absatz 1

Hinter Absatz 1 ist folgender Absatz 1 a einzufügen: 

„(1 a) Auszubildende, die nach dem 31. Juli 1971 
einen förderungsfähigen Ausbildungsabschnitt be
ginnen, erhalten Ausbildungsförderung ab 1. August 
1971 nach diesem  Gesetz."

B e g r ü n d u n g

Durch diese Bestimmung soll verm ieden werden, 
daß wegen der Förderung von ein oder zwei Mo
naten eine eigene Berechnung nach abweichenden 
Bestimmungen und damit aufgrund abweichender 
A ntragsunterlagen erfolgen muß.

49. Zu § 59 Abs. 2 Satz 1

In Absatz 2 Satz 1 sind die W orte „31. Dezember 
1971" durch die W orte „31. März 1972" zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Mit der Verabschiedung des Gesetzes ist frühestens 
im Sommer 1971 zu rechnen. Die Programme für 
die elektronische D atenverarbeitung können erst 
dann endgültig ausgearbeitet werden. Da die Erpro
bung der Programme erhebliche Zeit in Anspruch 
nehmen kann, ist nicht unter allen Umständen mit 
endgültigen Bescheiden bereits zum 1. Januar 1972 
zu .rechnen. Die Ubergangsfrist bis 31. Dezember 
1971 ist deshalb nicht ausreichend.

50. Zu § 59 Abs. 2 Satz 2

In Absatz 2 Satz 2 sind das erste  „und" durch ein 
Komma zu ersetzen und die W orte „bis zum 15. Au
gust 1971" zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Es ist kein Grund ersichtlich, aufgrund der bisheri
gen Bescheide nur dann vorläufig weiterzuleisten, 
wenn ein entsprechender Antrag bis spätestens 
15. August 1971 gestellt wird. Diese Zeit fällt gerade 
in d ie  Ferien. Im übrigen soll die Möglichkeit der 
W eiterleistung aufgrund des alten Bescheides die 
Schwierigkeiten bei der Umstellung auf das neue 
Förderungsrecht, die der Auszubildende nicht zu 
vertre ten  hat, überbrücken helfen. Diesem Anliegen 
ist nicht .gedient, wenn eine sehr früh liegende An
tragsfrist eingehalten werden muß.

51. Nach § 63

Der Gesetzentwurf hat zur Folge, daß Auszubil
dende, die nach den bisher geltenden Vorschriften

gefördert worden sind, nach den neuen Vorschriften 
keine Förderung mehr erfahren würden. Das e r 
scheint unter dem Gesichtspunkt der Gewährlei
stung einer abgeschlossenen Ausbildung nicht ge 
rechtfertigt. Um diesen Personen die Fortführung 
ihres Ausbildungsganges zu ermöglichen, sollte im 
weiterer. Gesetzgebungsverfahrer» geprüft werden, 
wie eine angem essene 'Besitzstandswahrung in die- 

j sen Fällen gew ährleistet werden kann.

j
! 52. Zu § 65
I
j Im w eiteren Gesetzgebungsverfahren sollte geprüft 
j werden, ob der Zeitpunkt, von dem ab Leistungen 
! nach diesem Gesetz zu erbringen sind (§ 65 Abs. 2), 

vom 1. Oktober 1971 auf einen späteren Zeitpunkt 
— etwa 1. Januar 1972 — hinausgeschoben werden 
sollte. Nach der Verabschiedung des Gesetzes muß 
den das Gesetz aus führenden. Ländern ein ausrei
chender Zeitraum für die V orbereitung der Durch
führung zur Verfügung stehen. Selbst wenn bei In
anspruchnahme elektronischer D atenverarbeitungs
anlagen der Programmablaufplan parallel zur Ge- 

j setzgebungsarbeit entwickelt wird, ist eine endgül
tige Programmierung erst nach Kenntnis des ver- 

! absdiiedeten Gesetzes möglich. Ferner sind in den 
Ländern Ausführungsgesetze erforderlich, die von 
den Regierungen e rs t nach Verkündung des Bundes- 
ausbildungsförderungsgesetzes bei den Landtagen 
eingebracht w erden können.

53. Zu § 65

Eine Chancengleichheit bei den finanziellen V oraus
setzungen für eine Ausbildung ist nur dann gew ähr
leistet, wenn die schulische Ausbildung von Anfang 
an und an allen Schulen gefördert werden kann. Der 
Bund erfüllt seinen Auftrag, der ihm mit der Ein
räumung der konkurrierenden Gesetzgebungskom 
petenz für die Regelung der Ausbildungsbeihilfen 
zuerkannt wurde, nur dann ausreichend, wenn er 
auch die un teren  Klassen der Schulen in die Förde
rung einbezieht. Gerade hier ist die Förderung 
durch die einzelnen Bundesländer sehr unterschied
lich. Das Gesetz sollte deshalb auch für die Klassen 
5 bis 10 der allgem einbildenden weiterführenden 
Schulen und für die Berufs fach schulen, welche den 
Realabschluß nicht als Zugangsvoraussetzung haben, 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Kraft gesetzt 
werden.

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, ob 
das Gesetz nicht in seiner G esam theit zu einem 
Zeitpunkt in Kraft treten  könnte. Aus den bei der 
Durchführung des Ersten Ausbildungsförderungs- 
gesetzes gemachten Erfahrungen hat sich ergeben, 
daß die Leistungen nach diesem  Gesetz nicht den 
vorausgeschätzten Aufwendungen entsprachen. Die 
in der m ittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen 
M ittel dürfen deshalb wahrscheinlich ausreichen, die 
Aufwendungen nach diesem Gesetz zu decken.
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Ich rufe die Punkte 14 a) und 14 b) auf — die 
Punkte 14 c) und d) sollen am Freitag behandelt 
werden — :

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Bundesgeset
zes über individuelle Förderung der Ausbil
dung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)
— BAföG —
— Drudesachen VI/1975, zu VI/1975 —

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Rollmann, Dr. Götz, Dr. Martin, Burger, Frau 
Stommel und der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Ausbildungsförderung
— Drudesache VI/1943 —

Das W ort hat Frau M inister Strobel.

Frau Strobel, Bundesminister für Jugend, Fami
lie und Gesundheit: Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Fraktionen haben im Ä ltestenrat 
vereinbart, daß sie zu diesem Ausbildungsförde
rungsgesetz nur ganz kurze Erklärungen abgeben. 
Aus diesem Grunde will auch ich nur eine kurze 
Einbringungsrede halten.

Die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe ge
macht, ein umfassendes einheitliches System der in
dividuellen Förderung der Ausbildung in allen Bil
dungsbereichen zu schaffen. Sie will damit ihrer 
durch das Grundgesetz begründeten sozialstaatli
chen Verpflichtung zur Herstellung gleicher S tart
chancen für die junge Generation gerecht werden 
und damit zugleich dafür sorgen, daß die in den 
kommenden Jahrzehnten in allen gesellschaftlichen 
Bereichen in zunehmender Zahl benötigten qualifi
zierten Kräfte ausgebildet werden können. Dieses 
große, weitgesteckte Ziel läßt sich verständlicher
weise nur schrittweise verwirklichen, nach M aß
gabe der für diesen Zweck zur Verfügung stehen
den finanziellen M ittel und in Übereinstimmung mit 
dem allgemeingesellschaftlichen Bewußtsein von 
der sozialen Bedeutung dieser Frage.

Die Bundesregierung macht mit d er Vorlage d ie 
ses Entwurfs des Bundesausbildungsförderungsge- 
setzes einen wesentlichen weiteren Schritt auf dem 
W eg zu dem umfassenden einheitlichen System in
dividueller Ausbildungsföiderung. Am 1. Juli 1970 
ist bekanntlich das erste Ausbildungsförderungsge
setz in Kraft getreten, das die Förderung der Schü
ler der weiterführenden allgemein- und berufsbil
denden Schulen und der A usbildungsstätten des 
Zweiten Bildungsweges bundeseinheitlich regelte. 
Durch den vorliegenden Entwurf sollen nunmehr 
die Studierenden der Höheren Fachschulen, A kade
mien und Hochschulen in das bundeseinheitliche 
System individueller Ausbildungsförderung einbe
zogen werden. Dabei werden — ausgehend von den 
bestehenden Regelungen des Bundes und der Län
der — strukturelle und in gewissem Umfang auch

finanzielle Verbesserungen der Leistungen ange- ^  
strebt. Ich beschränke mich darauf, einige besonders 
wesentliche hervorzuheben: Rechtsanspruch auf 
finanzielle Förderung einer zeitweisen oder vollen 
Ausbildung im Ausland, Förderung für die Teil
nahmen an Fernunterrichtslehrgängen, Förderung 
der Praktika, die im Zusammenhang mit einer 
Hochschulausbildung stehen, Verzicht auf über
durchschnittliche Leistungen als Förderungsvoraus
setzung, vereinfachte Einkommensermittlung und 
-herechnung, Vorausleistung der Förderung bei 
Konflikten zwischen dem Auszubildenden und sei
nen Eltern. Der Anlage des Ersten Ausbildungsför
derungsgesetzes folgend sind in diesem Gesetz be
reits Regelungen enthalten, die noch nicht in Kraft 
gesetzt werden können, wenn wir den Boden einer 
soliden Finanzplanung nicht verlassen wollen. Es 
handelt sich um die Förderung der Schüler von Be
rufsfachschulen ohne die Zugangsvoraussetzung 
Real Schulabschluß sowie die Förderung der aus 
Gründen der Ausbildung außerhalb des Elternhau
ses untergebrachten Schüler der Klassen 5 bis 9 und 
schließlich aller Schüler der Klasse 10 der weiter- 
führenden Schulen. Die Bundesregierung kann die 
umfassenden Regelungen dieses Entwurfs auf diesen 
Gebieten erst einlösen, wenn dafür die notwendigen 
Mittel zur Verfügung stehen.

Ich weiß, daß der Entwurf bei der Erörterung mit 
Sachverständigen und Betroffenen, die wir ausgie
big gehört haben, auf manche Kritik gestoßen ist. 
Soweit sie die Höhe der vorgesehenen Leistungen 
und die noch bestehende Fam ilienabhängigkeit 
der Förderung bemängelt, muß ich darauf erwidern, ^  
daß es noch bis vor wenigen Jahren als ganz selbst
verständlich angesehen wurde, daß die Sicherung 
des Lebensunterhalts während einer Ausbildung 
Privatsache sei, also vom Auszubildenden selbst 
oder seinen Eltern übernommen werden müsse. 
Langsam erst hat sich die Auffassung durchgesetzt, 
daß die öffentliche Hand — und das heißt eben: der 
Steuerzahler — nicht nur für die Ausbildungsein
richtungen und ihr Personal aufzukommen habe, 
sondern auch für individuelle Ausbildungskosten. 
W enn aus einer Vielfalt kommunaler und s taa t
licher, meist an  strenge Bedürftigkeits- und hohe 
Leistungsvoraussetzungen geknüpfter Stipendienre
gelungen jetzt ein Gesetzentwurf mit Rechtsan
spruch auf individuelle Ausbildungsförderung für 
den größten Teil des sekundären Bildungsbereichs 
oberhalb der Schulpflicht und für den ganzen te r
tiären Bereich geworden ist, ist das ein ganz er
hebliches Stück Weg zum Abbau von Bildungs
schranken.

Soweit die von mir erw ähnte Kritik Versuche zu 
einem Abbau bew ährter Formen der Selbstverwal
tung in dem Entwurf zu sahen meint, muß ich auf 
zweierlei hinweisen. Bei Entscheidungen, die die 
Beurteilung von A usbildungsvoraussetzungen oder 
Ausbildungsleistungen betreffen, (bleibt es selbst
verständlich bei der M itwirkung der Ausbikkmgs- 
stätten und ihrer Selbstverwaltung. Bei Entschei
dungen aber, die von wirtschaftlichen V orausset
zungen abhängig sind, ist ein unterschiedliches V er
fahren je nach Ausbildungsweg nicht angebracht.



Bundesmimdster Frau Strobe).
Im übrigen kann die Erfüllung von Rechtsansprü
chen auf Leistungen aus Öffentlichen M itteln nur 
durch V erw altungen geschehen, die im Interesse 
des leistungsberechtigten Bürgers gerichtlicher und 
im Interesse des steuerzahlenden, also leistungsver
pflichteten Bürgers parlam entarischer Kontrolle u n 
terliegen.

Die heute gebotene Kürze hat mich veranlaßt, 
mich auf diese ganz kurzen Hinweise zur Vorlage 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zu be
schränken.

G estatten Sie mir abschließend noch zu sagen: 
W enn es auch nicht möglich, war, in diesem  Entwurf
Leistungen, in einem Umfang und in einer Höhe zu i 
gew ährleisten, wie sie vielen vorschwebten, so darf 
dies doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß es 
sich, um erhebliche m aterielle Leistungen handelt, 
die dieses Gesetz bringen soll, und. daß dieser Ent
wurf das Reformvorhaben Ausbildungsförderung j 
einen ganz beachtlichen, ja, entscheidenden Schritt ! 
voianbringt zugunsten besserer ■•Bildungschancen der | 
jungen Menschen in unserem  Lande. Es ist vielleicht j 
kein schlechtes Omen, daß gerade dieser Gesetz- j 
entw arf nach der heutigen D ebatte eingebracht I 
wird.

(Beifall bei den Regierungsparteien.)

YLeejssrellsjkient Firaw Fw ndke; Das W ort hat der 
A bgeordnete Rollmann.

(CDU/CSU): Frau. Präsident! Meine 
sehr verehrten  Damen und Herren! Zum R egie-' 
rungsentw urf eines Bundesausbildungsförderungs
gesetzes und zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion 
zur Reform, der Studentenförderung und ihren Ein
bau in das Ausbildungsförderungsgesetz darf ich 
folgendes sagen. Die Regierungskoalition hat die 
erste Lesung des Regierungsentwurfes des Bundes
ausbildungsförderungsgesetzes für die heutige Sit
zung des Deutschen Bundestages gewünscht, ob
wohl die Auffassung der Bundesregierung zu der 
Stellungnahm e des Bundesrates zum Regierungs
entwurf erst heute den Abgeordneten des Bundes
tages zugeleitet worden ist. W ir sehen hierin  kei
nen guten Stil gegenüber dem Parlament, das einen 
Anspruch darauf hat, die Auffassung der Bundes
regierung zu einer außerordentlich gewichtigen 
Stellungnahm e des Bundesrates rechtzeitig kennen
zulernen und bei seinen Beratungen berücksichtigen 
zu können.

Es ist nicht das Verschulden des Bundestages, 
sondern eine Folge des V ersagens der Bundesregie
rung, wenn wir jetzt schon, bei dem Beginn der 
Beratungen über den Regierungsentwurf, unter 
Zeitdruck stehen.

Bei der Verabschiedung des Ersten Ausbildungs
förderungsgesetzes im Sommer 1969 hat der Bun
destag die Bundesregierung aufgofordurt, bis zum 
1. April 1970 eine Gesetzesvorlago zur Neuregelung 
der S tudenienlörderung, die der wesentliche Inhalt 
der Regierungsvorlage ist, vorzulogon. Jetzt, da wir 
diese Regierungsvorlage haben, stehen wir wenige 
Tage vor dem 1. April 1971, und dann möchte die

Bundesregierung diesen Gesetzentwurf noch bis 
zum 1. Oktober 1971 in Kraft setzen. Dazwischen 
verbleiben dem Bundestag und seinen Ausschüssen 
nach seinem Sitzungsplan und nach seiner sonstigen 
Tagesordnung für die Beratung dieses wichtigen 
Gesetzes nur relativ wenige, für den Bereich des 
Ausschusses für Jugend, Familie und Gesundheit 
sehen verm ehrte Sitzungstage.

W ie soll in dieser Zeit — so fragen wir — dieser 
Gesetzentwurf so eingehend und sorgfältig bera
ten werden, wie es erforderlich ist.

(Zuruf von der SPD: W ollen Sie eine Große 
Anfrage machen?)

W ie sollen die Länder in der kurzen Zeit, die ihnen 
allenfalls zwischen der Verabschiedung dieses Ge
setzes und dem beabsichtigten Inkrafttreten am 
1. Oktober 1971 noch verbleibt, alle jene Ausfüh
rungsgesetze erlassen und. alle jene adm inistrativen 
M aßnahmen ergreifen können, um das Gesetz auch 
wirklich in die Praxis umzusetzen? Darauf hat der 
Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 12. März 
1971 mit Recht hingewiesen. Durch die Saumselig
keit der Bundesregierung ist der 1. Oktober 1971 
als Termin des Inkrafttretens dieses Gesetzes völlig 
unrealistisch geworden.

W ie bei allem, meine Damen und Herren, was 
diese Regierung denkt, sagt und tut, wird auch für 
diesen Gesetzentwurf wiederum, der einstmals so 
inhaltsvolle und nun schon so abgenutzte Begriff 
der Reform in Anspruch genommen. W ir erkennen 
an, daß dieser Gesetzentwurf insbesondere gegen
über dem Ersten Ausbildungsförderungsgesetz, 
aber auch gegenüber der Studentenförderung nach 
dem Honnefer und Rhöndorfer Modell V erbesse
rungen, Fortführungen und Vereinfachungen bringt. 
Das ist durch das Regierungslager gebührend und 
auch über Gebühr bereits gefeiert worden; aber 
Reformen in des W ortes ursprünglicher Bedeutung 
sind in diesem Gesetzentwurf doch nicht enthalten.

Von der Bundesregierung wurde für diesen Ge
setzentwurf eine einzige wirkliche Reform verlangt: 
die Reform der Studentenförderung des Honnefer 
und Rhöndorfer Modells oder — wie es der Deut
sche Bundestag im Sommer 1969 ausgedrückt hat — 
die Neuregelung der Studentenförderung, die insbe
sondere gegenüber den bisherigen Regelungen die 
notwendigen strukturellen und finanziellen V er
besserungen enthält.

Diese Reform hat diese Bundesregierung nicht zu
stande gebracht. Wo ist die Neuregelung der Stu
dentenförderung, wo ist in diesem Gesetz wirklich 
ihre notwendige strukturelle und finanzielle V erbes
serung?

Die Bundesregierung hat eineinhalb Jahre benö
tigt, um in diesem Gesetzesentw urf nichts anderes 
fertigzubringen als die Fortschreibung und Fest
schreibung des von allen und nur offensichtlich von 
der Regierung nicht als unzulänglich erkannten Hon
nefer und Rhöndorfer Modells. Die Bundesregierung 
koppelt in ihrem Gesetzentwurf das Stipendium w ie
derum mit dem Pflichtdarlehen, genau wie beim 
Honnefer und Rhöndorfer Modell. Es Ist doch Au- 
geneuswischorel, wenn die Bundesregierung es als



Roilmann
fAl1 ' Reform bezeichnet, daß sie das Pflichtdarlehen von 

DM 2500 auf DM 2400 herabsetzen will. Die Bun
desregierung sieht in ihrem Gesetzentwurf keine 
Ausbildungsförderung für die Studenten vor, die 
kein Stipendium beanspruchen können, genauso
wenig wie im Honnefer und Rhöndorfer Modell.

Die Bundesregierung sieht in ihrem Gesetzesent
wurf weder Familien- noch Kinderzuschläge vor, ge
nausowenig wie im Honnefer und Rhöndorfer Mo
dell. Die Bundesregierung erklärt in der Begründung 
des Regierungsentwurfs als eine strukturelle V er
änderung gegenüber dem bisherigen System der Stu
dentenförderung — und Frau M inister Strobel hat 
es soeben hier auch wieder ausgeführt — Verzicht 
auf überdurchschnittliche Leistungen als Förderungs
voraussetzung. Wo denn, Frau M inister Strobel, ist 
im Honnefer Modell eine überdurchschnittliche Lei
stung heute Förderunqsvoraussetzung? Das hat es 
noch nie gegeben. Das stimmt einfach nicht.

Die Bundesregierung sieht in ihrem Gesetzesent
wurf eine Erhöhung der Bedarissätze und der Frei
beträge vor, aber doch nur in einem solchen Um
fang, daß Sie damit nicht einmal der schleichenden 
Inflation gerecht werden, die Sie Jahr für Jahr pro
duzieren. Dann bezeichnet die Bundesregierung in 
ihrem Grundsatzbeschluß zur Ausbildungsförderung 
vom 4. Juni 1970 die Erhöhung der Freibeträge und 
Bedarfssätze auch noch als die ersten Schritte zu 
einer stärkeren familienunabhängigen Förderung. 
Da fügt die Bundesregierung doch der geringen 

jpj Leistungserhöhung, die sie den Studenten anbietet, 
noch den Hohn hinzu! Darf ich die Bundesregierung 
fragen, ob sie durch die Regelung dieses Gesetzesent
wurfs die Stipendienempfänger nicht auch noch von 
dem Empfang vom W ohngeld ausschließt? Ich möchte 
zu dem Komplex der Bedarfssätze und der Frei
beträge den Vorschlag der W estdeutschen Rektoren
konferenz aufgreifen, auf eine Fixierung der Be
darfssätze und der Freibeträge im Bundesausbil
dungsförderungsgesetz zu verzichten und Bedarfs
sätze und Freibeträge jährlichen Rechtsverordnun
gen der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun
desrates zu überlassen.

Meine Damen und Herren, die Opposition hat aus 
guten Gründen niemals von einer familienunabhän
gigen Ausbildungsförderung gesprochen; denn wir 
wissen, daß sie nicht zu verwirklichen ist. Aber die 
Bundesregierung und die führende Regierungspartei 
hat doch den Studenten die familienunabhängige 
Ausbildungsförderung versprochen: auf dem Saar
brücker Parteitag der SPD 1970 die schrittweise V er
wirklichung, im Grundsatzbeschluß der Bundesre
gierung vom 4. Juli 1970 die Entwicklung der indi
viduellen Ausbildungsförderung in Richtung auf 
Fam ilienunabhängigkeit. Wo sind denn in diesem 
Gesetzesentwurf wirkliche Schritte zur familienun
abhängigen Ausbildungsförderung enthalten? Der 
Begriff der Fam ilienunabhängigkeit taucht doch w e
der im W ortlaut noch in der Begründung Ihres Ge
setzesentwurfs an irgendeiner Stelle auf. Ihre W orte 
von der familienunabhängigen Ausbildungsförde
rung waren doch nichts anderes als hohle Phrasen 
an die Adresse der Studentenschaft.

Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU legt mit ^  
ihrem Antrag auf der Drucksache VI/1943 wirklich 
ein Konzept für die Reform der Studentenförderung
vor, das dem Auftrag des Deutschen Bundestages 
vom Sommer 1969 gerecht wird. Im Gegensatz zum 
Regierungsentwurf wollen wir eine Reform der Stu
dentenförderung, die jedem Studenten die selbstän
dige und eigenverantwortliche Entscheidung über 
Art und Umfang seiner Ausbildung ermöglicht. Im 
Gegensatz zum Regierungsentwurf wollen wir, daß 
jeder Student Ausbildungsförderung erhalten kann 
entweder als Stipendium, wenn bestimmte soziale 
Kriterien erfüllt sind, oder als zinsvergünstigtes 
Studiendarlehen, wenn diese sozialen Kriterien nicht 
gegeben sind und auch beträchtliches eigenes V er
mögen nicht vorhanden ist. Im Gegensatz zum Re
gierungsentwurf wollen wir, daß das Stipendium 
nicht mit einem Pflichtdarlehen gekoppelt wird. Im 
Gegensatz zum Regierungsentwurf wollen wir, daß 
im Bereich der Studentenförderung auch Familien- 
und Kinderzuschläge gewährt werden.

Die Bundesregierung, die darauf verzichtet hat, 
die Kosten der Studentenförderung in ihrem Ent
wurf eines Bundesausbildungsförderungsgesetzes zu 
präzisieren, wird die Opposition fragen: W as kostet 
Ihr Konzept der Studentenförderung? Lassen Sie 
mich darauf bereits jetzt eine exakte Auskunft ge
ben: W ir legen 500 000 Studenten im Gesamthoch
schulbereich und einen monatlichen Bedarfssatz von 
450 DM für jeden geförderten Studenten zugrunde.
Die 420 DM der Regierung reichen doch einfach nicht 
aus!

W ir gehen davon aus, daß 25 °/o der Studenten P) 
einen Anspruch auf ein Stipendium haben, davon 
12,5 °/o auf ein Voll- und 12,5 °/o auf Halbstipendium.
Das würde für die Stipendienförderung nach dem 
gegenwärtigen Stand jährlich eine Summe von 
500 Millionen DM bedeuten. W ir gehen weiter da
von aus, daß 25 °/o der Studenten einen Anspruch 
auf ein Darlehen erheben, davon 12,5 °/o auf ein 
Voll- und 12,5% auf ein Halbdarlehen. Das würde 
für die Darlehensförderung ebenfalls eine Summe 
von zirka 500 Millionen DM aus dem Kapitalmarkt 
plus einen 2 °/oigen staatlichen Zinszuschuß von 
10 Millionen DM aus Bundesmitteln bedeuten. W ir 
gehen von 7 000 Studentenehen aus, die einen An
spruch auf einen Familienzuschlag von 100 bis 200 
DM monatlich erheben können, was jährlich einen 
Betrag von 8,4 bis 16,8 Millionen DM ausmachen 
würde. W ir gehen von 5 000 Studentenkindern aus, 
die einen Anspruch auf einen Kinderzuschlag von 
50 bis 75 DM monatlich erheben können, was jäh r
lich einen Betrag von 30 bis 45 M illionen DM aus
machen würde.

Ohne die Darlehnsförderung aus dem Kapital
m arkt und die Bürgschaft des Staates für diese Dar
lehen würde unser Modell der Studentenförderung 
nach dem Stand dieses Jahres aus M itteln des Bun
des und der Länder zwischen 548 und 571 M illionen 
DM kosten, je nachdem, für welche Höhe der Fami
lien- und Kinderzuschläge man sich entscheidet. Im 
Jahre 1970 sind für die Studentenförderung nach 
dem Honnefer und Rhöndorfer Modell — allerdings 
einschließlich der Pflichtdarlehen — zirka 475 Mil-
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Rollmann
M  lionen DM ausgegeben worden. Mit 100 Millionen 

DM mehr können wir also eine Studentenförderung 
bekommen, die den Namen Reform wirklich ver
dient..

Es wäre gut, hier einmal die Zahlen der Regie
rung für ihr fort- und festgeschriebenes Honnefer 
und Rhöndorfer Modell auf den Tisch des Hauses 
gelegt zu bekommen. Es würde uns auch in teressie
ren, wie die Bundesregierung mit dem Bundesrat bei 
der Finanzierung des Bundesausbüdungsförderungs- 
gesetzes zurechtkommen will; denn der Bundesrat 
hat in der vorigen Woche das vorgeschlagene Ko
stenteilungsverhältnis von 65 : 35 für den Bund und 
die Länder abgelehnt und statt dessen eine Kosten
teilung von 75 : 25 vorgeschlagen.

Lassen Sie mich zusammenfassend folgendes sa
gen. Bei allen Verbesserungen, Fortführungen und 
Vereinfachungen, die dieser Gesetzentwurf hier und 
da bringt, ist er, was die Reform der Studenten
förderung angeht, unserer Auffassung nach völlig 
unzulänglich und wird aus diesem Grunde auf den 
entschlossenen W iderstand unserer Fraktion stoßen.

(Beifall bei der CDU/CSU.)

Vizepräsident Frau Funcke: Das W ort hat der 
Abgeordnete Hauck.

Hauck (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Bisher war ich der M ei
nung, daß man sich auf Abmachungen im Ältesten- 

(®) rat verlassen könne. Nun erlebe ich zum d ritten 
mal, daß aus Erklärungen, die vereinbart worden 
sind, D iskussionsbeiträge werden. Ich bedaure das 
sehr, weil das hier den Grundsatz der Chancen
gleichheit verletzt.

(Zurufe von der CDU/CSU.)

— W enn jem and eine Vereinbarung nicht einhält, 
ist man ja nicht darauf vorbereitet.

Herrn Rollmann wäre eigentlich sehr vieles zu 
antworten. Ich verzichte darauf und gebe zur 
ersten Lesung des Bundesausbildungsförderungs
gesetzes und zum A ntrag der CDU/CSU für die 
sozialdemokratische Fraktion nur die vereinbarte 
Erklärung ab.

H err Kollege Rollmann, auch Sie werden nicht 
bezweifeln können, daß die Koalitionsfraktionen in 
diesem Hause das Erstgeburtsrecht an der Aus
bildungsförderung für sich in Anspruch nehmen 
können. Gegen den hinhaltenden W iderstand, ge
gen ewiges Taktieren und Verzögern früherer Bun
desregierungen und der heutigen Opposition haben 
es vor allem meine politischen Freunde durchge
setzt, daß Chancengleichheit in der Ausbildung 
auch durch individuelle Beihilfen zu den Ausbil
dungskosten und zum Lebensunterhalt während der 
Ausbildungszeit gesichert werden muß. Erinnern 
Sie sich noch daran, daß bereits 1962 ein erster Ini
tiativgesetzentw urf meiner Fraktion in ’ diesem 
Hohen Hause beraten wurde? Bis heute wird zu 
Recht über die Zersplitterung der individuellen Aus
bildungsförderung geklagt. Es gibt die Kategorien
förderung für Kriegsopfer oder Kriegerwaisen, für

Vertriebene und Kriegssachgeschädigte und noch 
einige Gruppen mehr. Es gibt jetzt die Schülerför
derung nach dem Ersten Ausbildungsförderungs
gesetz, die Studienförderung nach dem Honnefer 
und Rhöndorfer Modell- und die Förderung der be
trieblichen Ausbildung durch die Bundesanstalt für 
Arbeit.

W ir begrüßen es daher, daß die Regierung durch 
die heutige Vorlage mit ihrer Ankündigung Ernst 
macht, dieser Vielfalt allmählich ein Ende zu set
zen. Die Zusammenführung der Schüler- und Stu
dienförderung ist ein großer Schritt auf dem W ege 
zu einem einheitlichen System der Ausbildungsför
derung.

Die SPD-Fraktion will eine einheitliche, indivi
duelle Ausbildungsförderung. Sie weiß, daß dieses 
Ziel mit einem Gesetz und zu diesem Zeitpunkt 
nicht voll zu erreichen ist. Sie wird sich nachdrück
lich dafür einsetzen, daß weitere Schritte rechtzeitig 
erfolgen. W ir haben viel Verständnis für die Kri
tiker, denen das, was dieser Entwurf enthält, nicht 
genug ist. Sicher wird man sich in den weiteren 
Beratungen über viele Details unterhalten müssen.

Lassen Sie mich aber auf eines jetzt schon, hin- 
weisen. Seitdem diese Regierung im Amt ist, sind 
die Sätze der Honnef-Förderung dreimal erhöht 
worden, am 1. Januar 1970 von 300 auf 350 DM, 
am 1. Januar 1971 von 350 auf 400 DM, und geplant 
ist ab 1. Oktober 1971 eine Erhöhung auf 420 DM. 
Das sind in 20 M onaten 120 DM oder 40°/o. Die 
Sätze des Ersten Ausbildungsförderungsgesetzes 
für den zweiten Bildungsweg sind immer angepaßt 
worden. Die dritte Novelle werden wir am kom
menden Mittwoch, wie ich jetzt erfahren habe, noch 
beraten.

(Abg. Rollmann: Das ist doch auch eine 
Rede, die Sie hier halten!)

— Das ist eine Erklärung, Herr Kollege. Ich spreche 
ja auch gleichzeitig zu dem Antrag der CDU/CSU. 
Das habe ich vorher betont.

Der Entwurf enthält weitere finanzielle V erbesse
rungen, von denen ich nur den weitgehenden W eg
fall der Vermögensanrechnung und die nach der 
Familiengröße gestaffelten Freibeträge nenne. Zu
gegeben, der Entwurf bringt nicht die volle Fami
lienunabhängigkeit. W er heute völlige Familien
unabhängigkeit verspricht, sieht nicht oder will 
nicht sehen, daß Bund und Länder ganz erhebliche 
Leistungen auch für den weiteren Ausbau der 
Schulen und Hochschulen noch erbringen müssen 
und daß Priorität der Bildungsausgaben nicht M ono
pol für Bildungsausgaben heißen kann. Ich sage 
Ihnen ganz offen, daß ich die gleichmäßige Förde
rung von Schülern und Studenten einer stärkeren 
Familienunabhängigkeit bei den Studenten allein 
vorziehe.

(Abg. Rollmann meldet sich zu einer Zwi
schenfrage.)

Vizepräsident Frau Fundke: H err Kollege, an 
sich ist bei einer Erklärung keine Zwischenfrage 
vorgesehen, aber wenn der H err Kollege Hauck 

j das als Rede betrachtet, dann ist es möglich.



(A) Hauck (SPD): Nein.

(Zuruf von der CDU/CSU: Vor allen Din
gen kommt er dann aus dem Konzept!)

— Das ist doch ganz billig. Das ist Kollegialität: 
„Dann kommt er aus dem Konzept“! Ich kann es 
auch so sagen.

Der Abbau von Bildungsschranken beginnt bei 
der Entscheidung über den Besuch einer weiterfüh
renden Schule. Daher muß, jedenfalls jetzt noch, 
das begreifliche Interesse der Studenten an voller 
Unabhängigkeit vom Elternhaus zurücktreten.

Ich bitte vor allem Sie, meine Damen und Her
ren von der Opposition, um Ihre M itarbeit an einer 
zügigen weiteren Beratung dieses Entwurfs.

Herr Kollege Rollmann hat hier und da, wenn die 
Pressem itteilungen stimmen, ein ganz anderes Kon
zept Ihrer Fraktion zur individuellen Ausbildungs- 
förderiing angekünciigt Jetzt haben Sie, nachdem 
der Regierungsentwurf auf dem Tisch liegt, fünf 
Thesen als Antrag veröffentlicht, Thesen übrigens, 
die nur von Studenten reden. Ich frage Sie, Herr 
Rollmann: Soll über den Zugang zu w eiterführen
den Schulen immer noch auch die wirtschaftliche 
Lage der Eltern entscheiden?

Diese Thesen sind auch kein neues Konzept. Ich 
habe mich zum Beispiel gefragt, wieso der uns vor
gelegte Entwurf der Regierung den Studenten die 
selbständige und eigenverantwortliche Entschei
dung über eine Ausbildung erschwert. Freie Wahl 
der Ausbildungsstätte und des Ausbildungsortes

(B) werden selbstverständlich gewährleistet. Es werden 
keine überdurchschnittlichen Leistungen gefordert. 
Eine Verlängerung der Förderung über die Höchst
dauer hinaus und ein Studienwechsel sind in be
gründeten Fällen möglich. Die M itarbeit in Selbst
verwaltungsorganen wird honoriert. Es wird vorge
leistet, wenn Eltern das nicht tun, was sie im Rah
men ihrer zivilrechtlichen Unterhaltspflichten tun 
müssen. — W as soll dies eigentlich alles, daß Sie 
das in Ihre Thesen einarbeiten? Daß die noch be
stehende Fam ilienabhängigkeit der Förderung in 
Einzelfällen als Abhängigkeit in und während der 
Ausbildung empfunden werden kann, leugne ich 
nicht. Völlige Unabhängigkeit könnte es nur geben, 
wenn öffentliche Mittel jedem Auszubildenden ohne 
irgendwelche Begrenzungen der Förderungsdauer, 
ohne jede Kontrolle einer sachgerechten Ausbildung 
gegeben würden. Keiner hier im Hause wird zur 
Zeit einer solchen Verwendung öffentlicher Mittel 
das W ort reden wollen.

W ir wollen, meine Damen und H erren von der 
Opposition, gern mit Ihnen prüfen, ob bei der spä
teren weiteren Entwicklung eines Systems indivi
dueller Ausbildungsförderung stärkere Darlehns- 
förderung möglich und richtig ist. Zinsgünstige Dar
lehen für wirtschaftlich besser gestellte Studenten 
und eine Bankenförderung durch Bundesbürgschaf
ten für Ausbildungskredite stehen für uns jetzt je 
doch nicht auf der Tagesordnung. Die Schüler der 
10. Klassen, die noch vor der Tür warten, und die 
Schüler der 5. bis 9. Klassen, die außerhalb ihres 
Elternhauses wohnen müssen, um eine weiterfüh
rende Schule besuchen zu können, haben nach unse

rer Meinung zuerst einen Anspruch, als nächste ^  
Gruppe in die staatliche Förderung einbezogen zu 
werden.

Die Zeit verbietet es, über Einzelheiten des Ent
wurfs und über bisher in der öffentlichen Diskus
sion vorgebrachte Kritik jetzt, etwas zu sagen.

Ich darf zum Schluß noch einmal betonen: wir So
zialdem okraten sehen in dem Entwurf trotz vorhan
dener Mängel, von denen einige im Gesetzgebungs
verfahren noch behoben werden können, einen ent
scheidenden Schritt nach vorn. W ir werden alles 
daran setzen, daß dieser Entwurf rechtzeitig ver
abschiedet wird, damit zu Beginn de« neuen Schul
jahres und des W intersem esters nach dem neuen 
Bundesausbildungsförderuligsgesetz Ausbildungs
förderung gew ährt werden kann. W ir bitten alle 
Fraktionen dieses Hauses dabei um ihre M itarbeit. 
W ir sind gern beredt, danach mit Ihnen allen gründ
lich zu erörtern, welche weiteren Schritte für w ei
tere Verbesserungen getan werden müssen.

(Beifall bei der SPD.)

V izep rä sid en t Frau Funcke: Das W ort hat der
Abgeordnete Spitzmüller.

SpitzntU ller (FDP): Frau Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! W ir Freien De
m okraten begrüßen, daß es im Ä ltestenrat eine V er
ständigung darüber geben konnte, daß dieses Ge
setz heute auf der Tagesordnung steht und damit 
in die Ausschußberatung gelangen kann. Ich glaube, (D) 
das ist zunächst einmal das wichtigste Ergebnis, 
das wir festzustellen haben.

Dieser Gesetzentwurf enthält — wie könnte das 
anders sein — Mängel. Aber er bringt V erbesse
rungen, er bringt vereinfachte Handhabungen. Er 
bringt nicht die von vielen Studenten in großen 
Versammlungen und öffentlichen Kundgebungen ge
forderte familienunabhängige Förderung. Aber, 
meine Damen und Herren, welche Regierung, w el
ches Parlament hätte die Mittel und die Möglichkei
ten, solchen Forderungen nachzugeben, ohne das 
Gleichgewicht des Haushalts außerordentlich ins 
Schwanken zu bringen?

Hinzu kommt, daß bei diesem Gesetz die Länder 
als M itfinanziers auftreten und hier Dissense be
stehen. W ir müssen daher versuchen, Herr Kollege 
Rollmann, uns im~ Ausschuß schon weitgehend zu 
verständigen, damit dieser finanzielle Dissens nicht 
über den Bundesrat und den Vermittlungsausschuß 
womöglich eine Verzögerung des Gesetzes und da
mit eine Benachteiligung der zu Begünstigenden im 
Gefolge hat.

W ir Freien Demokraten stimmen diesem Gesetz
entwurf zu. W ir sind bereit, in der Ausschußbera
tung auch über die Grundsätze, welche die CDU/ 
CSU zur Ausbildungsförderung hier eingebracht 
hat, zu diskutieren. W ir hoffen, daß wir im In ter
esse aller derer, die durch dieses Gesetz begünstigt 
werden, eine schnelle Regelung erreichen.

Meine Damen und Herren, ein Blick auf das V or
blatt macht deutlich, daß es hier um M illiardenbe-



SpStznsüller
^  träge »geht. Auf dem Votfblatt findet sich auch noch 

ein Druckfehler. Für das Jah r 1972 muß es nicht 
266 Millionen DM, sondern 1 066 M illionen DM 
heißen. Das macht deutlich, daß hier umfangreiche 
Geldmittel flüssig gemacht werden, die den jungen 
Studierenden zugute kommen sollen.

(Beifall bei den Regierungsparteien.)

'V iz e p re s id e n t Frau Funcke: Meine H erren 
und Daunen! W ird das W ort noch zu a und b —-denn 
beide Punkte w aren aufgerufen — gewünscht?

(Aibg. Köster: Zur Geschäftsordnung!)

— Bitte ‘schön!

K ö s te r  (GDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Soviel ich feststelien konnte, 
ist nur Punkt a aufgerufen worden. Die interfrak
tionelle V ereinbarung bezog sich darauf, daß die 
Punkte 14 b und c am Freitag bzw. am kommenden 
Mittwoch beraten w erden sollten.

(Abg. W ienand: Nein, c und d!)

V iz e p rä s id e n t  F ra u  F u n c k e : Herr Kollege
Köster, dies stimmt nicht. Ich habe die Punkte a 
und b  aufgerufen. Die Punkte c und d waren zu
nächst für Freitag vorgesehen, sind nunmehr aber 
auf interfraktionelle Vereinbarung hin ganz von der 
Tagesordnung abgesetzt worden, um nächsten 
Mittwoch b eraten  zu werden. W ir haben also jetzt 
noch die Punkte a und b.

(S) W ird das W ort dazu gewünscht? — Das ist nicht
der Fall.

Dann, kommen wir zudem  Uberweisungsvorschlag 
des Ä ltestenrates. Für Punkt 14 a schlägt der Ä lte
stenrat d ie Überweisung an den Ausschuß für Ju 
gend, Familie und Gesundheit als federführenden 
Ausschuß sowie an den  Ausschuß für A rbeit und 
Sozialordmmg und ein den  Ausschuß für Bildung 
und W issenschaft als m itberatende Ausschüsse, zu
dem an den  Haushaltsausschuß gemäß § 96 der Ge
schäftsordnung vor. W er mit diesem  Uberweisungs
vorschlag einverstanden ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Es ist so beschlossen.

W ir kommen zur Überweisung des Antrags der 
CDU/OSU unter Punkt 14 b. H ier wird Überweisung 
vorgeschlagen an den Ausschuß für Jugend, Familie 
und Gesundheit — federführend — , an den A us
schuß für Bildung und W issenschaft zur M itbera
tung und gemäß § 96 d er Geschäftsordnung an  den 
Haushaltsausschuß. W er damit einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Es ist so be
schlossen.

Die Punkte 14 c und d  sind abgesefczt.
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Gegenäußerimg der Bimdesregüerang 

zu der Stellungnahme des Bundesrates

Die Bundesregierung nimmt zu den Vorschlägen des j 
Bundesrates wie folgt Stellung:

Zu !. (§ 2 Abs. 1)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu.

Zu 2. (§ 2 Abs. 3)

Die Bundesregierung w ird prüfen, ob Ausbildungs
förderung für den Besuch von Förderschulen für 
Aussiedl.er geleistet werden soll und kann. Gege
benenfalls ist eine entsprechende Rechtsverordnung 
nach § 2 Abs. 3 mit Zustimmung des Bundesrates 
zu erlassen.

Zu 3. (§ 3 Abs. 2)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. Sie hält aber in Übereinstim 
mung mit dem Bundesrat eine genauere Abgrenzung 
der Aufgabenbereiche des Bundesinstitutes für Be
rufsbildungsforschung und der zuständigen Landes
behörden für erforderlich und schlägt hierfür fol
gende Form ulierung des zw eiten Halbsatzes vor 
„wenn das Bundesinstitut für Berufsbildungsfor- 1 
schung im Rahmen des § 60 Abs. 4 des Berufsbil
dungsgesetzes, im übrigen die zuständige Landes
behörde bestätigt, daß . . .“.

Zu 4. (§ 7 Abs. 2)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu.

Zu 5. (§ 8 Abs. 2)

Die Bundesregierung wird diesen Vorschlag des 
Bunderates zu einer Vorschrift, die jetzt noch nicht 
in Kraft tritt, spätestens in dem G esetzgebungsver
fahren prüfen, das nach § 65 Abs. 3 erforderlich ist, 
um diese Vorschrift in Kraft zu setzen. •

Zu 6. (§ 10 Abs. 2)

Die Bundesregierung sieht sich aus verfassungspoli
tischen Gründen gehindert, dem Vorschlag des Bun
desrates zuzustimmen. Die Gründe, die sie bestim 
men, die Erstattung der Fahrkosten in diesem Bun
desgesetz nicht zu regeln (vgl. zu 12.), führen dazu, 
auch die Fahrkosten der Schüler von w eiterführen
den allgem einbildenden Schulen der Klassen 5 bis 9 
nicht nach diesem Gesetz zu erstatten.

Zu 7. (§ 10 Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu, in Ausnahm efällen eine Uberschrei-

j tung des Förderungshöchstalters zu ermöglichen,
' hält dann aber ein generelles Höchstaiter von 35 

Jahren  für ausreichend.

Zu 8. ($ 12 Abs. 1 und 2)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu mit Ausnahme der Formulierung in 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 „weiterführenden allgemein- 
bildenden Schulen ab Klasse 5 mit Ausnahme der 
Hauptschulen". Insoweit hält sie an der von ihr vor- 
geschlagenen Fassung „Realschulen und Gymnasien 
ab Klasse 5" fest, da sie diese für übersichtlicher 
und klarer hält.

Zu 9. (§ 12 nach A*bs. 3)

Die Bundesregierung * stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. Auch nach den Beratungen 
dieses Entwurfs im Bundesrat sieht sie in dem V er
zicht auf eine Fahrkostenregelung die einzige Mög
lichkeit, einem V erfassungsstreit mit einzelnen Län
dern vorzubeugen, die von der Bundesregelung 
w eithin abweichende landesrechtliche Fahrkosten
regelungen geschaffen haben und daran nach den 
Darlegungen ihrer V ertreter in den Ausschüssen des 
Bundesrates auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
festhalten werden.

Zu 10. (§ 12)

Zu 11. (§§ 12, 13, 23, 25, 31, 32 und 35)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. Die Bundesregierung hält die 
Festsetzung der Bedarfssätze und Freibeträge im 
Hinblick auf die Mphe der Zahl der hiervon betroffe
nen Auszubildenden und Angehörigen der Auszu
bildenden sowie die Höhe der erforderlichen Finanz
m ittel für eine politische Frage von solcher Bedeu
tung, daß sie der unm ittelbaren V erantw ortung des 
Bundestages nicht entzogen werden sollte. Das im 
Grundgesetz festgelegte G esetzgebungsverfahren 
steht nach den Erfahrungen auch bei anderen Geld
leistungsanpassungsgesetzen einer rechtzeitigen A n
passung nicht entgegen.

Die Bundesregierung hält auch nach erneuter Prü
fung an ihrer Auffassung fest, daß im Rahmen des 
Ausbildungsförderungsrechtes nur Gründe der Aus
bildung die Kostenübernahm e für eine ausw ärtige 

! Unterbringung rechtfertigen. Soweit eine auswärtige 
Unterbringung aus erzieherischen Gründen erfor
derlich ist, sind die Kosten hierfür nach § 6 JW G 
i.V .m . § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JW G durch die 
Jugendäm ter zu gewähren.



Zu 12. (§ 13 Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des | 
Bundesrates nicht zu. Die im Entwurf vorgesehene J 
Fahrkostenerstattungsregelung entspricht der erst 
zum 1. Januar 1971 nach den langjährigen Erfahrun
gen bei der Studienförderung geschaffenen Rege
lung des Honnefer Modells, bei deren Anwendung 
bisher Schwierigkeiten nicht aufgetreten sind. Zu- > 
dem. würde der Vorschlag des Bundesrates zu. einem 
erheblichen Verwaltungsm ehraufwand sowie zu 
Sachmehrausgaben in Höhe von etwa 10 Millionen 
DM führen, für die eine Deckung im Haushalt nicht 
vorhanden ist.

Zu 13. (§ 15 Abs. 1)

Die Bundesregierung stimmt dem. Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu. Das Amt für Ausbildungsför
derung sollte sowohl den Beginn wie das Ende des 
Bewilligungszeitraumes unabhängig von dem Antrag 
des Auszubildenden festsetzen können, um verhin
dern zu können, daß Zeiträume während der Aus
bildung, in denen der Auszubildende Einkommen 
erzielt, infolge zeitlich geschickter Antragstellung 
bei der Berechnung der Ausbildungsförderung je 
weils unberücksichtigt bleiben müssen. Vergleiche 
auch die Stellungnahme des Bundesra+es zu 18. und i 
die Gegenäußerung der Bundesregierung hierzu.

Zu 14. (§ 15 Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates insoweit zu, als eine „Mitwirkung in 
gesetzlich vorgesehenen Gremien und satzungsmäßi
gen Organen der Höheren Fachschulen, Akademien, 
Hochschulen und der Länder" eine Verlängerung der 
Förderungshöchstdauer rechtfertigen soll. Die Not
wendigkeit, die vorgesehene Regelung zu erstrecken 
auf eine M itwirkung in jedem „satzungsmäßig vor
gesehenen Gremium", soweit es sich hierbei nicht 
um satzungsmäßige Organe handelt, ist aus der Be
gründung des Bundesrates nicht ersichtlich.

Zu 15. (§ 17}

Hierzu wird die Bundesregierung im Laufe des Ge- 
setzungsgebungsverfahrens gesondert Stellung neh
men.

Zu 16. (§ 17 Abs. 3 und 4)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu.

Zu 17. (§ 21)

Die Bundesregierung wird diese Prüfung vornehmen 
und im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hierüber 
berichten.

Zu 18. (§ 22)

Die Bundesregierung hält eine solche Einfügung 
nicht für erforderlich, da das Amt für Ausbildungs
förderung durch Bestimmung des Beginns und Endes

des Bewiliigungszeitraums Ferienmonate in diesen
Zeitraum einbeziehen kann.

Zu 19. (§ 23 Abs. 1)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates zu.

Zu 20. ($ 23 Abs. 4 Nr. 1)

Die Bundesregierung kenn dem Vorschlag des Bun
desrates nicht zustimmen.

Der im Entwurf vorgesehene besondere Freibetrag 
entspricht der Regelung, die gerade erst mit W ir
kung ab 1. Januar 1971 mit Zustimmung des Bun
desrates eingeführt worden ist.

Im übrigen berücksichtigt der Vorschlag des Bun
desrates nicht genügend, daß eine zu geringe Frei
stellung der W aisenrenten und -gelder von der An
rechnung auf den Bedarf sich besonders bei den A.us- 
zubildenden als Härte auswirken kann, für die der 
Bedarfssatz von 160 DM monatlich vorgesehen ist. 
Die Bundesregierung wird erneut prüfen, ob eine 
andere Regelung sachgerechter wäre.

Zu 21. (§ 23 Abs. 4 Nr. 2)

Die Bundesregierung stimmt der vom Bundesrat vor
geschlagenen Ergänzung nicht zu.

Die Regelungen des Entwurfs setzen voraus, daß die 
Länder die Fahrkosten erstatten und Leistungen für 
Lernmittel, inbesondere für die Auszubildenden im 
Sekundarbereich zur Verfügung stellen. Die Leistun
gen des Bundes enthalten daher keine Beträge für 
diese Zwecke, so daß eine Anrechnung auf den For
derungsbetrag nicht gerechtfertigt ist.

Zu 22. (§ 23 Abs. 4)

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß eine Dop- 
pelförderung aus öffentlichen Mitteln, insbesondere 
nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem Bun
desausbildungsförderungsgesetz, durch Ergänzung 
des § 21 Abs. 3 um folgenden Satz 2 ausgeschlossen 
werden sollte: „Die Erziehungsbeihilfe, die ein Be
schädigter für ein Kind erhält (§ 27 Abs. 3 des Bun
desversorgungsgesetzes), gilt als Einkommen dieses 
Kindes."

Zu 23. (§ 23 Abs. 5)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Sie hält die Vorschriften des § 12 Abs. 5 und des § 13 
Abs. 5 für ausreichend, um besonderen H ärten in 
einer im Rahmen des Ausbildungsförderungsrechts 
gebotenen W eise begegnen zu können.

Zu 24. (§ 23)

Das vom Bundesrat vorgetragene Problem entsteht 
nur dann, wenn den Schülern der Klassen 5 bis 9 der 
weiterführenden allgem einbildenden Schulen nach 
diesem Gesetz Fahrkosten ersta tte t werden; da-



gegen aber hat sich die Bundesregierung ausgespro- j 
dien.

Zu 25. (§ 35 Satz 1)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des
Bundesrates nicht zu.

!
Sie hält diese Einfügung nicht für erforderlich, da in ! 
der P.egel eine zw eijährige Überprüfung ausreichend : 
ist, die Bundesregierung aber auch bei dem W ortlaut ; 
des Entwurfs an einer früheren Überprüfung aus j 
besonderem  Anlaß nicht gehindert ist.

!

Zu 26. (§ 36 nach Abs. 2)
I

Hierzu wird die Bundesregierung im Laufe des Ge- • 
setzgebungsverfahrens gesondert Stellung nehmen. j

Zu 27. und 2G. ($ 37 Abs. 1 und § 38 Abs. 1)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des i 
Bundesrates nicht zu.

Die Behörde, die die Forderungsbeträge auszahlt, ! 
sollte auch die übergeleiteten Beträge geltend i
machen. i

i
!

Zu 29. (§ 39 Abs. 2 bis 4)
I

Die Bundesregierung stimmt, dem Vorschlag des , 
Bundesrates nicht zu.

Sie hält er, für erforderlich sicherzustellen, daß in j 
jedem  Stadt- und Landkreis ein Amt für Ausbil- 
dungsförderung und in jedem  Land ein Landesamt f 
für Ausbildungsförderung besteht. Sie w eist im übri- ! 
gen darauf hin, daß das Burdesausbildungsförde- i 
rungsgesetz in der Sache ein Gesetz zur Ergänzung ' 
und Änderung des Ersten Gesetzes über individuelle 
Förderung der Ausbildung (AföG) ist und der Bun- ; 
desrat dem gleichlautenden § 27 Abs. 2 bis 4 AföG 
am 10. Juli 1969 zugestimmt hat.

Zu 30. (§ 39 Abs. 5)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Sie hält es für erforderlich, daß die Entscheidungen j 
w eithin sadigleichen Inhalts nach. § 2 Abs. 2 und § 3 j 
Abs. 2 sowie die in der Sache aufeinander bezöge- i 
nen Entscheidungen nach § 3 Abs. 2 und 4 in jedem  ‘ 
Land nur von einer und zwar derselben Behörde ■ 
getroffen werden.

Zu 31. (§ 40)

Zu dieser Frage wird die Bundesregierung im Laufe j 
des G esetzgebungsverfahrens Stellung nehmen. j.

Zu 32. (§ 41 nach Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

V erw altungen kreisangehöriger Gemeinden, die zu
dem nicht selbst mit Entscheidungen in Förderungs
angelegenheiten befaßt sind, werden nicht über die 
nur in der V erw altungspraxis erw erbbaren Kennt- !

nisse verfügen, um die Auszubildenden und ihre 
Eltern bei der A ntragstellung ausreichend zu beraten 
und damit eine sehr wesentliche Aufgabe der Äm
ter zu erfüllen.

Zu 33. (§ 43 Abs. 1)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des
Bundesrates zu.

Zu 34. (§ 43 Abs. 2)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des
Bundesrates zu.

Zu 35. (§ 43 Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des
Burxdesrates nicht zu.

Durch die starke Bindung des Amtes für Ausbil
dungsförderung an die gutachtlichen Stellungnah
men der Förderungsausschüsse soll im Rahmen des 
verfassungsrechtlich Zulässigen eine M itwirkung der 
Lehrenden und Studierenden an den ausbildungs- 
nahen Ermessensentscheidungen sichergestellt w er
den.

Zu 3-5. (o 4.4»

Die Bundesregierung hält es audi rach erneuter Prü
fung für erforderlich, dem zuständigen Bundesmini
ster — wie bisher — die Möglichkeit einzuräumen, 
sich, in einer sozial-, bildungs- und gesellschaftspoli
tisch wesentlichen Frage, wie sie die Ausbildungs
förderung darstellt, von einem ausgew ählten Fach
gremium beraten  zu lassen. Dem vom Bundesrat e r
hobenen Einwendungen ist bereits dadurch Rech
nung getragen, daß die Errichtung des Beirats nicht 
m ehr wie in § 28 AföG im Gesetz selbst vorgeschrie
ben ist.

Zu 37. (Abschnitt IX)

Die Auffassung, daß eine einheitliche V erfahrens
gestaltung im V erhältnis zu dem Entwurf eines V er
w altungsverfahrensgesetzes notwendig ist, wird von 
der Bundesregierung geteilt. Einer über das bereits 
erzielte Maß einer solchen Vereinheitlichung hinaus
gehenden Anpassung sind jedoch wegen der im 
Ausbildungsförderungsgesetz notwendigen speziel
len Regelungen enge Grenzen gesetzt. Die Bundes
regierung ist gleichwohl bereit, d ieser Frage auch 
im w eiteren Gesetzgebungsverfahren ihre beson
dere Aufm erksam keit zu widmen.

Zu 38. (§ 45 Abs. 1 und nach Abs. 1)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Sie ist der Auffassung, daß eine gespaltene Zustän
digkeitsregelung einerseits die Vorteile einer Durch
führung am W ohnort der Eltern nicht sichert, da 
diese nur eintreten, wenn alle Kinder einer Familie 
von diesem Amt gefördert werden, andererseits 
durch ihre Unübersichtlichkeit dem Bürger den Zu
gang zu den Äm tern nicht unwesentlich erschwert.

*

t



Zu 39. und 40. (§ 46 Abs. 4 und § 47 Abs. 3)

Die Bundesregierung hält die vom Bundesrat vorge
schlagene Ergänzung für entbehrlich.

Die Verpflichtung des Auszubildenden, seines Ehe
gatten und seiner Eltern auf Verlangen des Amtes 
Urkunden, wozu auch Steuerbescheide zu rechnen 
sind, vorzulegen, ist in dem Entwurf bereits begrün- 

, det. Die Ämter sind durch Verwaltungsvorschrift an 
zuweisen, sich die Steuerbescheide vorlegen zu las
sen.

Zu 41. (§ 40 Abs. 5)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Durch die starke Bindung des Amtes für Ausbil
dungsförderung an die gutachtlichen Stellungnah
men der Ausbildungsstätten, soll im Rahmen des 
verfassungsrechtlich Zulässigen eine M itwirkung 
der Ausbildungsstätten in den Fragen der Leistungs
beurteilung, zu der sie besonders berufen sind, 
sichergestellt sein.

Zu 42. (§ 50 Abs. 1)

Die Bundesregierung hält die vorgeschlagene Ergän
zung für entbehrlich.

Der Umfang der Begründung ist in Absatz 2 aus
führlich beschrieben, daraus ergibt sich zugleich, daß 
die Entscheidung zu begründen ist.

Zu 43. (§ 54 Abs. 2 )

Die Bundesregierung hält die vom Bundesrat vor
geschlagene Ergänzung für entbehrlich.

Daß über den Antrag kostenfrei zu entscheiden ist, 
ist bisher nie in Frage gestellt worden. Sollte diese 
Frage gleichwohl im Gesetz geregelt werden, so je 
denfalls nicht in der Vorschrift über den Rechtsweg.

Zu 44. (§ 56 Abs. 1 und 2)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Sie hält daran fest, daß die Länder in dem Maße 
auch in Zukunft die individuelle Ausbildungsförde
rung m ittragen müssen, in dem sie bisher an dieser 
Aufgabe beteiligt waren. Der Bund ist nicht in der 
Lage, diese bisherigen Länderausgaben auch nur 
teilweise zusätzlich zu übernehmen. Der Bundesrat 
hat im übrigen nicht bestritten, daß die Beteiligungs
quote von 35 v. H. dem Verhältnis entspricht, in dem 
der Jahresbetrag, den die Länder im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des BAföG für die Studienförderung 
nach dem Honnefer und dem Rhöndorfer Modell auf

wenden, zu dem Jahresbetrag der Gesamtaufwen
dungen nach diesem Gesetz steht.

Zu 45. (§ 56 Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Es handelt sich hierbei um eine Folge der Ände
rungsvorschläge zu den §■§ 37 und 38, denen die 
Bundesregierung nicht zugestimmt hat.

Zu 46. (§ 56 nach Abs. 3)

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates nicht zu.

Sie hält das vorgeschlagene Abrechnungsverfahren 
für außerordentlich aufwendig und ist der Ansicht, 
daß durch eine ausgewogene Verteilung der ö rt
lichen Zuständigkeit für die Auszubildenden im 
Ausland eine weitgehend gleichmäßige Belastung 
der Länder mit den Sach- und Verwaltungsausgaben 
für diese Aufgabe erreicht werden kann.

Zu 47. bis 50. (§ 59 Abs. 1 und nach Abs. 1, Abs. 2 
Satz 1 und 2)

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen des 
Bundesrates zu.

Zu 51. (nach § 63)

Die Bundesregierung stimmt in der Sache dem Vor
schlag des Bundesrates zu, sie wird im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens einen Form ulierungsvor
schlag vorlegen.

Zu 52. (§ 65)

Die Bundesregierung sieht nach dem Stand des Ge
setzgebungsverfahrens derzeit keinen Anlaß, einen 
späteren Zeitpunkt, von dem an Leistungen nach 
diesem Gesetz zu erbringen sind, vorzuschlagen als 
den 1. Oktober 1971.

Zu 53. (§ 65)

Die Bundesregierung hält daran fest, daß die Lei
stungen nach dem BAföG vom 1. Oktober 1971 an 
erbracht w erden sollen. Die im Bundeshaushalt 1971 
und dem Finanzplan ausgebrachten Mittel reichen 
jedoch nicht aus, um die in dem Gesetzentwurf vor
gesehene Ausbildungsförderung schon von diesem 
Zeitpunkt an in vollem Umfang zu leisten. Der Ge
setzentwurf in seiner Gesam theit erforderte w eitere 
600 Millionen DM jährlich; M ittel in dieser Höhe 
können zur Zeit nicht zusätzlich bereitgestellt w er
den.



Deutscher Bundestag 

6. Wahlperiode
Drucksache V l/1 9 4 3

Antrag
der Abgeordneten RoXImaim, Dr. Götz, Dr. Martin, 
Burger, Frais Stommel und der Fraktion der CDU/CSU

Sachgebiet 2171

foetr. AusMSdungsSöirderung

Der Bundestag wolle beschließen:

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Reform der Studen
tenförderung und ihren Einbau in das Bundesausbildungsförde- 
rungsgesetz nach, folgenden Grundsätzen vorzunehmen:

1. Die Ausbildungsförderung ist für den Hodischulbereich so 
zu konzipieren, daß sie dem Studenten die selbständige und 
eigenverantwortliche Entscheidung über Art und Umfang 
seiner Ausbildung ermöglicht.

2. Studenten im Hochschulbereich können auf Antrag Ausbil- 
dungsförderung erhalten, u^d zwar

a) soweit im Ausbildungsförderungsgesetz zu regelnde so
ziale Kriterien erfüllt sind, als Stipendium,

b) soweit diese sozialen Kriterien nicht erfüllt sind und 
eigenes Vermögen nicht vorhanden ist, als zinsvergün
stigte Studiendarlehen.

Ausbildungsförderung wird gewährt, wenn die im Studien
gang vorgesehenen Leistungen erbracht werden.

3. Die Vergabe von Ausbildungsförderung als Stipendium ist 
nicht mit der Aufnahme eines Pflichtdarlehens zu koppeln.

4. Die Vergabe von Ausbildungsfördemng in Form von Dar
lehen erfolgt durch Kreditinstitute. Durch das Ausbildungs
förderungsgesetz wird gewährleistet, daß die Kreditinstitute 
für die gewährten Darlehen eine staatliche Bürgschaft er
halten und durch staatliche Zinszuschüsse eine für den Dar
lehensnehmer zumutbare Festversinzung sichergestellt wird.

3udidnidkerei P. Maler, 5205 St. Augustin I, Buisdorf, Tel. (02241) 6 27 49 
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, 

Poetfach «21. Goetheatra&s 54. Tel. (0222?) 3 35 51



5. Das Ausbildungsförderungsgesetz hat für verheiratete Sti
pendienempfänger, deren Ehegatten eine Berufstätigkeit 
nicht zuzumuten ist, einen nach Familiengröße gestaffelten 
Familienzuschlag vorzusehen. Wenn beide Ehepartner stu
dieren, sind unabhängig von der Förderungsberechtigung 
Kinderzuschläge zu gewähren, soweit nicht bereits ander
weitige Kinderzuschläge gewährt werden.

Bonn, den 10. März 1971

Rollmann 
Dr. Götz 

Dr. Martin 
Burger

Frau Stommel
Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion
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